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Bundestag und Bundesrat: Verabschiedung der Stufe 1 der Gas- und Wärmepreisbremse – So-

forthilfen für die Dezemberkosten für Haushalte und kleinere Unternehmen bis 1,5 GWh Jahres-

verbrauch 

Am 14.11.2022 hat der Bundesrat das am 10.11.2022 vom Bundestag beschlossene Gesetz über 

eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Kunden von Wärme 

(Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz – EWSG) gebilligt. Dieses Gesetz enthält die Dezember-Sofort-

hilfen (Stufe 1) für Letztverbraucher von Erdgas und Kunden von Wärme. Das Gesetz wird nach 

Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kurz-

fristig in Kraft treten. 

Haushaltskunden und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1,5 GWh Gasver-

brauch pro Jahr werden im Dezember 2022 durch die einmalige Soforthilfe von den hohen Gas-

preisen entlastet. Pflege-, Rehabilitations- und Forschungseinrichtungen, Kindertagesstätten, 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Wohnungseigentümergemeinschaften sind un-

abhängig von ihrem Jahresverbrauch anspruchsberechtigt. Diese Soforthilfe wird umgesetzt, in-

dem die Abschlagszahlungen für den Monat Dezember 2022 ausgesetzt werden oder ein entspre-

chender Betrag erstattet wird. Bei der Wärmeversorgung erfolgt die Entlastung durch eine pau-

schale Zahlung, die sich im Wesentlichen an der Höhe des im September gezahlten Abschlags 

bemisst. 

Für Mieterinnen und Mieter ohne eigene Verträge mit Energielieferanten, deren Energieverbrauch 

über Nebenkostenabrechnungen erfolgt, sind differenzierte Sonderregeln je nach Ausgestaltung 

der Verträge mit dem Vermieter vorgesehen. Ziel ist es, auch diese Haushalte zeitnah von den 

Kostensteigerungen zu entlasten. 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erstattet den Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen 

die Entlastungsbeträge nach Plan noch vor dem 01.12.2022.  

Im kommenden Jahr sollen dann die sog. „Preisbremsen“ für Gas, Wärme und Strom umgesetzt 

werden (Stufe 2 des Maßnahmenpakets). Die Entlastungen für die übrigen größeren Verbraucher 

werden voraussichtlich ab März 2022 folgen; hier arbeitet das BMWK derzeit an einem Entwurf. 

Diskutiert wird noch ein früherer Start oder eine Rückwirkung der Entlastungen. Auch über die 

genauen Voraussetzungen für die Beihilfegewährung (z.B. Standortgarantie) wird noch verhan-

delt. 

Ein Entwurf für die konkrete Umsetzung der Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse, sowie die Er-

lösabschöpfung für die Stromerzeugung soll noch im November im Kabinett verabschiedet wer-

den. Hier wird es Beihilfen in Gestalt monatlicher Gutschriften vom Lieferanten geben. Gutge-

schrieben wird die Differenz zwischen dem gesetzlich gedeckelten Preis für ein sog. „Basiskontin-

gent“ und dem vereinbarten hohen Preis: Für Erdgas wird ein Brutto-Preis 12 ct/kWh und für 

Fernwärme von 9,5 ct/kWh für ein Grundkontingent von 80 % des historischen Verbrauchs zu-

grunde gelegt. Für Strom wird zwischen Haushalten und kleineren Unternehmen bis 1,5 GWh Jah-

resverbrauch und größeren leistungsgemessenen Unternehmen differenziert: Für die erste 

Gruppe wird ein Arbeitspreispreis von 40 ct/kWh für 80% des historischen Verbrauchs, für die 

zweite Gruppe ein Arbeitspreis von 13 ct/kWh für 70% des historischen Verbrauchs zugrundege-

legt. Für die verbleibenden 20 % bzw. 30 % des Verbrauchs muss der (teure) Vertragspreis ge-

zahlt werden – was die Bemühungen der Haushalte und Unternehmen zur Energieeinsparung an-

reizen soll. Um eine Gasmangellage abzuwehren, in der die Erdgasversorgung durch die Bundes-

netzagentur priorisiert wird, sind trotz der vollen Gasspeicher ca. 20 % bis 30 % Einsparungen er-

forderlich. 
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Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung der Erlösabschöpfung im Strommarkt ist mitt-

lerweile nur noch von einer Rückwirkung ab dem 01.11.2022 die Rede. Die vorher für die Vermar-

kung am Spotmarkt angedachte Rückwirkung zum 01.03.2022 ist damit vom Tisch. Auch von dem 

dann genannten 01.09.2022 als Termin ist man bereits wieder abgekehrt. 

 

Bundesfinanzminister Lindner: Brief an die Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft 

In einem Schreiben vom 11.11.2022 an die Präsidenten verschiedener Spitzenorganisationen der 

deutschen Wirtschaft bekräftigt Bundesfinanzminister Christian Lindner, dass die Bundesregie-

rung in der derzeitigen Krisensituation keine neuen Belastungen für die Wirtschaft vornehmen 

und stattdessen die Wettbewerbsfähigkeit stärken wolle. Es gelte, jetzt jede „unnötige zusätzli-

che Belastung für Unternehmen und Selbstständige zu vermeiden“. 

Er verweist auf die bereits umgesetzten bzw. bevorstehenden Unterstützungs- und Entlastungs-

maßnahmen für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger (u.a. Entlastung bei den Energieprei-

sen, Ausgleich der kalten Progression, Verlängerung der degressiven AfA und Ausweitung der 

Verlustverrechnung). Zugleich kündigt er an, dass die Bundesregierung „mit der geplanten, als 

Investitionsprämie ausgestalteten „Super-Abschreibung“ zum geeigneten Zeitpunkt einen steuer-

lichen Wachstumsimpuls setzen“ wolle. Hervorzuheben ist auch die erneute Ankündigung eines 

„Belastungsmoratoriums“. 

 

BMF und oberste Länderfinanzbehörden: Ukraine-Hilfe – Aktueller Stand zu den untergesetzli-

chen Maßnahmen 

In den vergangenen Tagen haben das BMF und die obersten Finanzbehörden der Länder unterge-

setzliche Maßnahmen zur Ukraine-Hilfe verlängert bzw. neu gefasst: 

› Mit BMF-Schreiben vom 17.11.2022 hat die Finanzverwaltung den Anwendungszeitraum für das 

BMF-Schreiben vom 17.03.2022 zu steuerlichen Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg in 

der Ukraine Geschädigten, das v. a. die Themen Spenden und Unterbringung von geflüchteten 

Menschen behandelt (vgl. TAX WEEKLY # 9/2022), und dessen Ergänzung mit BMF-Schreiben 

vom 07.06.2022 zu lohnsteuerlichen Aspekten (vgl. TAX WEEKLY # 19/2022), bis zum 

31.12.2023 verlängert.  

› Weiterhin wurde auch der Anwendungszeitraum für das BMF-Schreiben vom 31.03.2022 zur Un-

terbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine durch Vermietungsgenossenschaften und 

Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG mit BMF-Schreiben vom 11.11.2022 bis 

zum 31.12.2023 verlängert.  

› Außerdem wurden gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 

11.11.2022 zu Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Kriegs-

flüchtlingen aus der Ukraine bei der Anwendung der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 

Satz 2 ff. GewStG veröffentlicht. Ob die entgeltliche Überlassung von möbliertem Wohnraum 

an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine den Tatbestand der Gewerblichkeit erfüllt, wird demnach 

aus Billigkeitsgründen für Einnahmen bis zum 31.12.2023 nicht geprüft. 
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BFH: Schadenersatzrechtliche Rückabwicklung des Erwerbs einer Kommanditbeteiligung 

Im Urteil vom 19.07.2022 (IX R 18/20) hatte der BFH zu entscheiden, ob Aufwendungen, die im 

Zusammenhang mit der schadenersatzrechtlichen Rückabwicklung des Beteiligungserwerbs ste-

hen, als Werbungskosten abgezogen werden können oder der privaten Vermögensebene zuzu-

ordnen sind, so dass ein Abzug als Werbungskosten ausscheidet.  

Im Streitfall hielt der Kläger seit Ende des Jahres 1996 eine Beteiligung an dem geschlossenen Im-

mobilienfonds der X-GmbH & Co. KG, aus welchem er (anfänglich negative) Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung erzielte. Weil die Beteiligung die prospektierten Mieterträge nicht er-

reichte, begehrte der Kläger, dass seine geleistete Einlage zuzüglich Agio und entgangenem Ge-

winn Zug um Zug gegen Übertragung der Beteiligung an ihn zurückgezahlt wird. Die zur Durch-

setzung der Rückzahlung im Streitjahr 2012 entstandenen Kosten für Gebühren der öffentlichen 

Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle sowie für die Beauftragung eines Rechtsanwalts, machte der 

Kläger als Sonderwerbungskosten geltend. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht 

lehnten den Abzug ab. 

Nunmehr hat der BFH auch die Revision zurückgewiesen. Zu Recht habe das Finanzgericht die Be-

rücksichtigung von Sonderwerbungskosten des Klägers abgelehnt.  

Aufwendungen für vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten können Werbungskosten sein, wenn 

der Gegenstand des Prozesses mit der Einkunftsart zusammenhängt, in deren Rahmen die Auf-

wendungen geltend gemacht werden. Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn es in dem 

Rechtsstreit um mögliche Einnahmen (oder den Ersatz von Aufwendungen) des Steuerpflichtigen 

geht, welche zu (steuerpflichtigen) Einkünften geführt haben.  

Erstattet eine Personengesellschaft ihrem Gesellschafter im Zuge der schadenersatzrechtlichen 

Rückabwicklung des Beteiligungserwerbs seine Einlage, handelt es sich beim Gesellschafter er-

tragsteuerrechtlich hingegen um einen Vorgang auf der Vermögensebene in Form einer Minde-

rung der Anschaffungskosten für seine Beteiligung, der bei ihm nicht zu steuerbaren Einnahmen 

führt. Unerheblich ist dabei, wie die Gesellschaft die ursprüngliche Einlageleistung verwendet 

hat. Da der Veranlassungszusammenhang (das auslösende Moment) der streitbefangenen Rechts-

verfolgungskosten in der Rückabwicklung des Beteiligungserwerbes mithin auf Vermögensebene 

besteht und deshalb gerade kein Zusammenhang mit der Erzielung von Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung festzustellen ist, kommt der Abzug als Sonderwerbungskosten nicht in Be-

tracht.   

Die Abzugsfähigkeit der Rechtsverfolgungskosten kann auch nicht damit begründet werden, dass 

sich der Kläger von einer gescheiterten Investition lösen wollte. Die zu den Aufgabeaufwendun-

gen ergangene Rechtsprechung ist im Streitfall nicht einschlägig, weil sie lediglich die Fälle vorab 

entstandener vergeblicher Werbungskosten betrifft, d.h. solcher Aufwendungen, die anfallen, be-

vor mit dem Aufwand zusammenhängende Einnahmen erzielt werden. Der Kläger hatte jedoch 

den objektiven Tatbestand des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bereits verwirklicht und mithin Ein-

künfte erzielt. Die zivilrechtliche Rückabwicklung des Beteiligungserwerbs an einer Personenge-

sellschaft wirkt steuerlich nicht zurück. Sie verändert insbesondere nicht die persönliche Zurech-

nung der gemeinschaftlich erzielten Einkünfte mit Wirkung für die Vergangenheit. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 21.10.2022 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-885/19 P, 

C-898/19 P 
08.11.2022 

Rechtsmittel – Staatliche Beihilfen – Beihilfe des Großherzogtums Luxemburg 

– Beschluss, mit dem die Beihilfe für mit dem Binnenmarkt unvereinbar und 

rechtswidrig erklärt und ihre Rückforderung angeordnet wird – Steuervorbe-
scheid (‚tax ruling‘) – Vorteil – Selektiver Charakter – Fremdvergleichsgrund-

satz – Bezugsrahmen – Anwendbares nationales Recht – ,Normale‘ Besteue-

rung 

C-414/21 10.11.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit – Art. 49 und 54 
AEUV – Verlegung des satzungsmäßigen Sitzes einer Gesellschaft in einen an-

deren Mitgliedstaat als dem ihrer Gründung – Rücknahme von vor der Verle-

gung verbuchten Wertminderungen – Befreiung – Vergleichbarkeit der Situa-

tionen 

C-612/21 10.11.2022 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 2, 9 und 13 – Dienstleistung gegen Entgelt – Begriff des 

Steuerpflichtigen – Wirtschaftliche Tätigkeit – Typologische Betrachtung – 

Einrichtung des öffentlichen Rechts, die den Ausbau erneuerbarer Energien 

im Gemeindegebiet für die Einwohner gegen eine Eigenbeteiligung von 25 % 

organisiert und 75 % der Kosten über einen Zuschuss von einem Dritten er-
stattet erhält – Umsätze im Rahmen der öffentlichen Gewalt – Keine größe-

ren Wettbewerbsverzerrungen 

C-616/21 10.11.2022 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 

2006/112/EG – Art. 2, 9 und 13 – Dienstleistung gegen Entgelt – Begriff des 
Steuerpflichtigen – Wirtschaftliche Tätigkeit – Typologische Betrachtungs-

weise – Einrichtung des öffentlichen Rechts, die die Asbestbeseitigung im 

Gemeindegebiet für die Einwohner unentgeltlich organisiert, aber dafür ei-

nen Zuschuss von einem Fonds erhält – Keine größeren Wettbewerbsverzer-

rungen 

 

Alle am 17.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 21/21 22.09.2022 Verfassungsmäßigkeit des § 70 Abs. 1 Satz 2 EStG 

IX R 18/20 19.07.2022 
Schadenersatzrechtliche Rückabwicklung des Erwerbs ei-

ner Kommanditbeteiligung 

V R 36/20 30.06.2022 
Steuerbarer und steuerpflichtiger Verzicht auf das Recht 

zur Privatliquidation 

X R 1/20 29.06.2022 

Hinzurechnung eines Kirchensteuer-Erstattungsüberhangs 

i.S. des § 10 Abs. 4b Satz 3 EStG setzt keine Kirchensteuer-

zahlung im Erstattungsjahr voraus 

IX R 1/21 24.05.2022 
Steuerbarer und steuerpflichtiger Verzicht auf das Recht 

zur Privatliquidation 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268045&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=64560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268045&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=64560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268167&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268182&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270540
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268183&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=271364
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210211/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210214/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210212/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210213/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210215/
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Alle am 17.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 10/18 16.03.2022 

Zufluss von Betriebseinnahmen bei Gewinnermittlung nach 

§ 4 Abs. 3 EStG; Unionsrechts- und Verfassungsrechtskon-

formität von § 34c Abs. 1 EStG und § 68b EStDV 

 

Alle bis zum 18.11.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III C 2 - S 

7306/19/10002 

:002 

18.11.2022 
Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach § 15 Abstz 4 Um-

satzsteuergesetz (UStG) 

IV C 4 - S 

2223/19/10003 

:018 

17.11.2022 
Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg 

in der Ukraine Geschädigten 

IV C 5 - S 

1901/22/10009 

:003 

16.11.2022 
Lohnsteuerabzug: Energiepreispauschale und vergleich-

bare Leistungen 

IV C 7 - S 

3104/19/10001 

:008 

14.11.2022 
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung 

für Stichtage ab 1.1.2023 

IV C 2 - S 

1900/22/10045 

:001 

11.11.2022 

Verlängerung des Anwendungszeitraums des BMF-Schrei-

bens vom 31. März 2022 (Bundessteuerblatt (BStBl) I, 345) 

zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine 

durch Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsver-

eine im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 10 des Körper-

schaftsteuergesetzes 

III C 3 - S 7158-

e/22/10001 

:001 

11.11.2022 

Umsatzsteuer; Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 7 

Satz 1 Buchstaben b bis d sowie e und f Umsatzsteuerge-

setz (UStG); Änderung des Abschnitts 4.7.1 Umsatzsteuer-

Anwendungserlass (UStAE) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250189/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-11-18-aufteilung-der-vorsteuerbetraege-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-11-18-aufteilung-der-vorsteuerbetraege-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-11-18-aufteilung-der-vorsteuerbetraege-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-11-17-stl-massnahmen-unterstuetzung-ukraine-geschaedigte-verlaengerung-zeitlicher-anwendungsbereich.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-11-17-stl-massnahmen-unterstuetzung-ukraine-geschaedigte-verlaengerung-zeitlicher-anwendungsbereich.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-11-17-stl-massnahmen-unterstuetzung-ukraine-geschaedigte-verlaengerung-zeitlicher-anwendungsbereich.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-11-16-Energiepreispauschale-Lohnsteuerabzug.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-11-16-Energiepreispauschale-Lohnsteuerabzug.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-11-16-Energiepreispauschale-Lohnsteuerabzug.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2022-11-14-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2022-11-14-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2022-11-14-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-11-11-verlaengerung-anwendungszeitraum--unterbringung-von-kriegsfluechtlingen-aus-der-ukraine-durch-vermietungsgenossenschaften-und-vermietungsvereine.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-11-11-verlaengerung-anwendungszeitraum--unterbringung-von-kriegsfluechtlingen-aus-der-ukraine-durch-vermietungsgenossenschaften-und-vermietungsvereine.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-11-11-verlaengerung-anwendungszeitraum--unterbringung-von-kriegsfluechtlingen-aus-der-ukraine-durch-vermietungsgenossenschaften-und-vermietungsvereine.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-11-11-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-7-satz-1-buchstaben-b-bis-d-sowie-e-und-f-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-11-11-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-7-satz-1-buchstaben-b-bis-d-sowie-e-und-f-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-11-11-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-7-satz-1-buchstaben-b-bis-d-sowie-e-und-f-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages


Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-
Sondervermögens für das Jahr 2023 und über eine Soforthilfe für 
Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Kunden 
von Wärme 


Der Deutsche Bundestag hat in seiner 66. Sitzung am 10. November 2022 


aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Wirtschafts-


ausschusses – Drucksache 20/4373 – den von der Bundesregierung  


eingebrachten


Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-


Sondervermögens für das Jahr 2023 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023) 


– Drucksache 20/3437 –


mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.


Fristablauf: 02.12.22 


Erster Durchgang: Drs. 375/22







1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 


„Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für 
das Jahr 2023 und über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von 


leitungsgebundenem Erdgas und Kunden von Wärme“. 


2. Dem § 1 wird folgende Überschrift vorangestellt:


„Artikel 1


Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2023 
(ERP-Wirtschaftsplangesetz 2023)“.


3. In § 6 werden nach der Angabe „2024“ die Wörter „frühestens jedoch am 31. Dezember 2023“ 
eingefügt. 


4. § 7 wird gestrichen. 


5. Die folgenden Artikel 2 bis 4 werden angefügt:


„Artikel 2


Änderung des Gesetzes über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens 
für das Jahr 2022 


(ERP-Wirtschaftsplangesetz 2022)


(1) In § 6 des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 2022 vom 25. März 2022 (BGBl. I S. 571) 
werden die Wörter „Tag der Verkündung des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 2023“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt.


Artikel 3


Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas 
und Kunden von Wärme 


(Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz – EWSG)


§ 1 


Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Beauftragter und Internetadressen 


(1) Dieses Gesetz regelt die einmalige Entlastung von Kosten für leitungsgebundenes 
Erdgas und Wärme. 


(2) Der Begriff des Letztverbrauchers ist der in § 3 Nummer 25 des 
Energiewirtschaftsgesetzes bezeichnete Letztverbraucher. 


(3) Wärmeversorgungsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen, die 
gewerblich Wärme an einen Kunden liefern, der die gelieferte Wärme zu eigenen Zwecken 
verbraucht oder seinen Mietern zur Nutzung zur Verfügung stellt. Kunde ist der 
Vertragspartner des Wärmeversorgungsunternehmens im Rahmen eines Wärmeliefervertrages.
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Lieferanten im Sinne dieses Gesetzes sind Erdgaslieferanten und 
Wärmeversorgungsunternehmen. 


(4) Beauftragter im Sinne des Gesetzes ist eine vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz bekannt zu machende, mit den ihm durch dieses Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben betraute juristische Person des Privatrechts. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz hat den Beauftragten zu bestellen. 


(5) Antragsadresse und Nachprüfungsadresse sind vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz bekannt zu machende Internetadressen.


§ 2 


Entlastung bei leitungsgebundenen Erdgaslieferungen an Letztverbraucher 


(1) Erdgaslieferanten sind verpflichtet, den Letztverbrauchern für jede ihrer 
Entnahmestellen in der Bundesrepublik Deutschland einen einmaligen Entlastungsbetrag in 
der nach Absatz 2 bestimmten Höhe gutzuschreiben. Die Gutschrift hat der Erdgaslieferant zu 
erteilen, der den Letztverbraucher am Stichtag 1. Dezember 2022 mit Erdgas beliefert. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 besteht nicht gegenüber Entnahmestellen von Letztverbrauchern, 


1. die im Wege einer registrierenden Leistungsmessung beliefert werden, wenn deren 
Jahresverbrauch mehr als 1 500 000 Kilowattstunden beträgt, 


2. soweit sie das Erdgas für den kommerziellen Betrieb von Strom- und 
Wärmerzeugungsanlagen beziehen, oder 


3. soweit sie zugelassene Krankenhäuser sind. 


Satz 3 Nummer 1 ist nicht anzuwenden auf Entnahmestellen von Letztverbrauchern, 


1. die das Erdgas weit überwiegend im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum 
oder als Wohnungseigentümergemeinschaft im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 
beziehen, 


2. die zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie 
Kindertagesstätten und andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind, die im 
Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuchs soziale Leistungen erbringen, 


3. die staatliche, staatlich anerkannte oder gemeinnützige Einrichtungen des Bildungs-, 
Wissenschafts- und Forschungsbereichs oder Bildungseinrichtungen der Selbstverwaltung 
der Wirtschaft in der Rechtsform von Körperschaften des öffentlichen Rechts oder als 
eingetragener Verein organisiert sind oder 


4. die Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, anderer Leistungsanbieter 
oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch sind. 


Letztverbraucher, die im Wege einer registrierenden Leistungsmessung beliefert werden und 
deren Entnahmestellen nicht nach Satz 3 in Verbindung mit Satz 4 ausgenommen sind, 
müssen dem Erdgaslieferanten zur Klärung ihrer Berechtigung spätestens bis zum 
31. Dezember 2022 in Textform mitteilen, dass die Voraussetzungen hierfür vorliegen.
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(2) Der Entlastungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 entspricht der Summe aus 


1. dem arbeitsbezogenen Preiselement nach den Sätzen 2 bis 5 und 


2. allen anderen Preiselementen, soweit diese nach dem Erdgasliefervertrag anteilig für den 
Monat Dezember 2022 anfallen.


Das arbeitsbezogene Preiselement nach Satz 1 Nummer 1 ergibt sich bei Letztverbrauchern, die 
über ein Standardlastprofil beliefert werden, aus der Multiplikation von einem Zwölftel des 
Jahresverbrauchs, den der Erdgaslieferant für die Entnahmestelle im Monat September 2022 
prognostiziert hat, mit dem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde, der zum Stichtag 
1. Dezember für den Monat Dezember 2022 im jeweiligen Lieferverhältnis vereinbart ist. 
Verfügt der Erdgaslieferant nicht über die in Satz 2 genannte Verbrauchsprognose, hat er 
ersatzweise ein Zwölftel des am 30. September 2022 nach § 24 Absatz 1 und 4 der 
Gasnetzzugangsverordnung geltenden und dem Erdgaslieferanten mitgeteilten prognostizierten 
Jahresverbrauchs der Entnahmestelle anzusetzen. Bei Letztverbrauchern, die im Wege einer 
registrierenden Leistungsmessung beliefert werden, hat der Erdgaslieferant für die Ermittlung 
des Verbrauchs, der in die Kalkulation des arbeitsbezogenen Preiselements nach Satz 1 
Nummer 1 einfließt, abzustellen auf ein Zwölftel der vom Messstellenbetreiber gemessenen 
Netzentnahme der Monate November 2021 bis einschließlich Oktober 2022. Bei 
Letztverbrauchern im Sinne des Satzes 4, über deren Entnahmestelle nach dem 1. November 
2021 erstmalig leitungsgebundenes Erdgas bezogen wurde, ist ein Zwölftel eines typischen 
Jahresverbrauchs bei der Ermittlung des arbeitsbezogenen Preiselements zugrunde zu legen. 


(3) Der nach Absatz 2 durch den Erdgaslieferanten ermittelte einmalige Entlastungsbetrag 
ist, sofern § 3 keine andere Regelung trifft, zugunsten des Letztverbrauchers spätestens mit der 
ersten Rechnung des Erdgaslieferanten nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu verrechnen, deren Abrechnungszeitraum den Monat Dezember 2022 umfasst. Der 
Entlastungsbetrag ist von dem Erdgaslieferanten auf dieser Rechnung entsprechend § 40 
Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes als Kostenentlastung gesondert auszuweisen. 


(4) Der Erdgaslieferant hat bis zum 21. November 2022 auf seiner Internetseite allgemein 
über die einmalige Entlastung für den Monat Dezember 2022 nach den Absätzen 1 bis 3 sowie 
die vorläufige Leistung nach § 3 zu informieren. Die Informationen müssen einfach auffindbar 
sein, einen Hinweis auf den kostenmindernden Nutzen von Energieeinsparungen enthalten 
und darauf hinweisen, dass die Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Die 
Informationspflichten nach § 5 Absatz 2 und 3 der Gasgrundversorgungsverordnung und § 41 
Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes sind im Übrigen auf eine Gutschrift oder Verrechnung 
des Entlastungsbetrages oder die vorläufige Leistung nach § 3 nicht anzuwenden. Gegen den 
Anspruch des Letztverbrauchers auf den einmaligen Entlastungsbetrag für den Monat 
Dezember 2022 darf der Erdgaslieferant nicht mit Gegenansprüchen aufrechnen. 


(5) Im Übrigen sind die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes, insbesondere des 
Teils 4, anzuwenden.


§ 3 


Vorläufige Leistung des Erdgaslieferanten auf die Entlastung bei Letztverbrauchern mit 
Standardlastprofil 


(1) Der Erdgaslieferant hat bei Letztverbrauchern, die über ein Standardlastprofil beliefert 
werden, eine vorläufige Leistung nach den Absätzen 2 und 3 auf die Entlastung nach § 2 zu 
erbringen. Soweit eine vorläufige Leistung nach Satz 1 erfolgt, ist diese mit dem Anspruch des 
Letztverbrauchers nach § 2 zu verrechnen. Eine Abweichung der vorläufigen Leistung
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gegenüber dem sich aus § 2 Absatz 2 ergebenden Entlastungsbetrag ist in der Rechnung des 
Erdgaslieferanten nach § 2 Absatz 3 Satz 1 gegenüber dem Letztverbraucher auszugleichen. Die 
vorläufige Leistung ist in der Rechnung entsprechend § 40 Absatz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes gesondert auszuweisen. 


(2) Bei einer für den Monat Dezember 2022 vertraglich vereinbarten Vorauszahlung oder 
Abschlagszahlung kann die vorläufige Leistung durch den Erdgaslieferanten dadurch erbracht 
werden, dass der Erdgaslieferant die Auslösung eines für den Monat Dezember 2022 
vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgangs unterlässt, auf die Überweisung einer vereinbarten 
Vorauszahlung oder Abschlagszahlung durch den Letztverbraucher verzichtet oder einen 
Betrag in Höhe der jeweils für den Monat Dezember 2022 vereinbarten Vorauszahlung oder 
Abschlagszahlung unverzüglich gesondert an den Letztverbraucher zurücküberweist. 
Veranlasst der Letztverbraucher selbst eine Zahlung, hat der Erdgaslieferant diese Zahlung im 
Zuge der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
verrechnen.


(3) In den Fällen, die nicht von Absatz 2 erfasst sind, ist der Erdgaslieferant verpflichtet 
und berechtigt, 


1. als vorläufige Leistung im Januar 2023 auf die Zahlung einer vertraglich vereinbarten 
Vorauszahlung oder einer Abschlagszahlung für diesen Monat entsprechend der Regelung 
des Absatzes 2 zu verzichten oder


2. den Entlastungsbetrag nach § 2 Absatz 2 Satz 2 und 3 bis zum 31. Januar 2023 an den 
Letztverbraucher gesondert auszuzahlen.


§ 4 


Verpflichtung des Wärmeversorgungsunternehmens gegenüber seinen Kunden 


(1) Wärmeversorgungsunternehmen sind verpflichtet, ihren Kunden für deren im 
Dezember 2022 zu leistende Zahlungen für Wärmelieferungen in der Bundesrepublik 
Deutschland eine finanzielle Kompensation nach Maßgabe des Absatzes 3 bis spätestens zum 
31. Dezember 2022 zu leisten. Das Wärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, bei der 
Leistung der finanziellen Kompensation zwischen dem Verzicht auf eine im Dezember fällige 
Voraus- oder Abschlagszahlung des Kunden, einer Zahlung an den Kunden oder einer 
Kombination aus beiden Elementen zu wählen. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht 
gegenüber Kunden, deren Jahresverbrauch je Entnahmestelle 1 500 000 Kilowattstunden 
übersteigt sowie gegenüber zugelassen Krankenhäusern, es sei denn, 


1. der Kunde bezieht die Wärme im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum 
oder als Wohnungseigentümergesellschaft im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, 


2. es handelt sich um zugelassene Pflege-, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, sowie 
Kindertagestätten und andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die im 
Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuchs soziale Leistungen erbringen, 


3. es handelt sich um die Entnahmestelle einer staatlichen, staatlich anerkannten oder 
gemeinnützigen Einrichtung des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs oder 
Bildungseinrichtungen der Selbstverwaltung der Wirtschaft in der Rechtsform von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder als eingetragener Verein, 


4. es handelt sich um Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, anderer







Leistungsanbieter oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind. 


Eine Aufrechnung mit offenen Forderungen gegen ihre Kunden ist den 
Wärmeversorgungsunternehmen nicht gestattet. 


(2) Mit der nächsten, den Monat Dezember 2022 erfassenden Abrechnung hat das 
Wärmeversorgungsunternehmen die nach § 6 erfolgte Erstattung der Bundesrepublik 
Deutschland gesondert auszuweisen. 


(3) Die in Absatz 1 bezeichnete Kompensation nach Absatz 1 beträgt 100 plus 20 Prozent 
des Betrages der im September 2022 an das Wärmeversorgungsunternehmen geleisteten 
monatlichen Abschlagszahlung. Ist der Kunde zur Zahlung eines nach einem anderen 
Verfahren ermittelten Abschlags verpflichtet als der Leistung von zwölf Abschlagszahlungen 
innerhalb eines jährlichen Abschlagszeitraums, so ist ein entsprechender monatlicher 
Durchschnitt zu bilden. Dieser ermittelt sich aus der Summe der Abschlagszahlungen, die der 
Kunde für seinen Wärmebezug im letzten Abrechnungszeitraum zu zahlen verpflichtet war, 
geteilt durch die Anzahl der auf diesen Abrechnungszeitraum entfallenden Monate. Sind mit 
der Durchschnittsbildung jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen nicht angemessen 
berücksichtigt, so ist der Abschlag heranzuziehen, den vergleichbare Kunden zahlen. Sind mit 
dem Kunden keine Abschlagszahlungen vereinbart, so bestimmt sich die Höhe der finanziellen 
Kompensation entsprechend den Sätzen 1 bis 4 auf der Grundlage der Abrechnungen. 


(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, den Kunden spätestens zwei 
Wochen nach dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 Satz 2 dieses Gesetzes] 
in verständlicher Weise über die sich aus Absatz 1 ergebende Entlastungsverpflichtung zu 
informieren, entweder auf seiner Internetseite oder durch Mitteilung an den Kunden in 
Textform. Dabei hat das Wärmeversorgungsunternehmen auch über die nach § 9 Absatz 5 
Nummer 3 an den Beauftragten zu übermittelnden Daten zu unterrichten und darauf 
hinzuweisen, dass die Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird.


§ 5 


Weitergabe der Entlastungen bei Mietverhältnissen und in 
Wohnungseigentümergemeinschaften 


(1) Der Vermieter hat die Entlastung, die er nach den §§ 2 oder 4 für Dezember 2022 
erlangt oder erlangen könnte, im Rahmen der Heizkostenabrechnung nach der Verordnung 
über Heizkostenabrechnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3250), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. November 2021 (BGBl. I S. 4964) 
geändert worden ist, oder nach vertraglicher Vereinbarung für die laufende 
Abrechnungsperiode an den Mieter weiterzugeben. Die Höhe der Entlastung des Vermieters ist 
in der Heizkostenabrechnung für die laufende Abrechnungsperiode gesondert auszuweisen. 


(2) Der Vermieter hat nach der Veröffentlichung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 oder § 4 
Absatz 4 Satz 1 erste Alternative oder nach dem Zugang der Informationen nach § 4 Absatz 4 
Satz 1 zweite Alternative den Mieter unverzüglich in Textform über die erhaltenen 
Informationen sowie über die Höhe der vorläufigen Leistung nach § 3 Absatz 1 Satz 1 oder 
über die Höhe der Entlastung nach § 4 Absatz 1 zu unterrichten und darauf hinzuweisen, dass 
die Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Der Vermieter hat zusätzlich in 
Textform und unter Hinweis auf ein von der Bundesregierung bereitgestelltes 
Informationsschreiben darüber zu unterrichten, dass er die endgültige Entlastung in der 
Heizkostenabrechnung für die laufende Abrechnungsperiode an den Mieter weitergeben wird. 
Ist eine Eigentumswohnung vermietet, hat der Vermieter den Mieter unverzüglich, nachdem er
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die Informationen von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer erhalten hat, zu 
unterrichten.


(3) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer hat die Entlastung, die sie nach den §§ 2 
oder 4 erlangt, im Rahmen der Jahresabrechnung an die Wohnungseigentümer weiterzugeben. 
Die Höhe der Entlastung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist in der 
Jahresabrechnung gesondert auszuweisen. Die Informationspflichten des Absatzes 2 Satz 1 und 
2 gelten für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gegenüber den Wohnungseigentümern 
entsprechend. 


(4) Von seiner Verpflichtung zur Vorauszahlung für Betriebskosten für den Monat 
Dezember 2022 befreit ist


1. der Mieter, dessen Vorauszahlungen für Betriebskosten aufgrund der steigenden Kosten 
für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme in den letzten neun Monaten vor dem 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] erhöht wurden, in Höhe dieses 
Erhöhungsbetrags und 


2. der Mieter, für den in diesem Zeitraum eine Vorauszahlung von Betriebskosten für 
leitungsgebundenes Erdgas erstmalig vereinbart wurde, in Höhe eines Betrags von 
25 Prozent seiner Betriebskostenvorauszahlung für den Monat Dezember 2022. 


Die Informationspflicht des Vermieters nach Absatz 2 umfasst auch die Pflicht, auf eine 
mögliche Befreiung nach Satz 1 hinzuweisen. 


(5) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 und 2 sind auf Pachtverhältnisse entsprechend anwendbar.


§ 6 


Erstattungsanspruch der Lieferanten 


Lieferanten, die nach den §§ 2 und 4 zu Entlastungen verpflichtet sind, haben in Höhe der 
sich aus diesen Vorschriften ergebenden Entlastungen, soweit diese an die Letztverbraucher 
und Kunden geleistet wurden, einen Erstattungsanspruch gegen die Bundesrepublik 
Deutschland. Die Erfüllung des Erstattungsanspruchs tritt an die Stelle der Zahlung des 
Letztverbrauchers oder des Kunden.


§ 7 


Vorauszahlungen an Erdgaslieferanten 


Erdgaslieferanten haben in Höhe der Entlastungsbeträge nach § 2 Absatz 2 Satz 4 und 5 
sowie der nach § 3 gewährten vorläufigen Leistungen einen Anspruch auf eine Vorauszahlung 
auf den Erstattungsanspruch nach § 6 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Anspruch 
auf Vorauszahlung tritt an die Stelle der Zahlung des Letztverbrauchers.


§ 8 


Antragsverfahren für die Vorauszahlung an Erdgaslieferanten 


(1) Erdgaslieferanten, die einen Anspruch auf Vorauszahlung nach § 7 haben, haben die 
Auszahlung der Vorauszahlung über das Kreditinstitut gemäß Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bei 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau schriftlich oder elektronisch zu beantragen 
(Vorauszahlungsantrag).
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(2) Der Vorauszahlungsantrag nach Absatz 1 muss folgende Angaben enthalten: 


1. die Höhe der beantragten Vorauszahlung, 


2. die IBAN eines auf den Namen des Erdgaslieferanten lautenden Zahlungskontos bei einem 
Kreditinstitut mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland. 


Dem Vorauszahlungsantrag ist der Ergebnisbericht nach Absatz 4 Satz 3 beizufügen. 


(3) Die Auszahlung soll zum 1. Dezember 2022, spätestens jedoch zwei Wochen nach 
Eingang des vollständigen Vorauszahlungsantrags bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
erfolgen, sofern der Ergebnisbericht nach Absatz 4 Satz 3 das Vorliegen der Voraussetzungen 
bestätigt. Im Einzelfall kann die Kreditanstalt für Wiederaufbau vor Auszahlung von den 
Erdgaslieferanten die Abgabe darüberhinausgehender Compliance-relevanter Bestätigungen 
verlangen, insbesondere zur Einhaltung sanktionsrechtlicher Vorgaben. Diese Zahlungen sind 
von § 70 Satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung ausgenommen. Die Auszahlung erfolgt mit 
schuldbefreiender Wirkung für den Bund an das in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete 
Kreditinstitut oder dessen Zentralinstitut durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ergibt sich 
aus einer Änderung eines Vorauszahlungsantrags eine Überzahlung, hat der Erdgaslieferant 
den Betrag innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch den Beauftragten auf das im 
Rückforderungsschreiben ausgewiesene Konto zurückzuzahlen. 


(4) Vor Antragstellung ist der Vorauszahlungsantrag einer Prüfung hinsichtlich der 
Identität des Antragstellers und der Plausibilität der beantragten Zahlung durch den 
Beauftragten zu unterziehen. Der Antrag auf Prüfung (Prüfantrag) ist bis zum 28. Februar 2023 
unter der Antragsadresse bei einem elektronischen Portal zu stellen, das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dem Beauftragten zur Verfügung gestellt 
wird. Die in Satz 2 genannte Frist kann in begründeten Fällen auf Antrag von dem 
Beauftragten verlängert werden. Über das Ergebnis der Prüfung erstellt der Beauftragte einen 
Ergebnisbericht. Änderungen von Vorauszahlungsanträgen sind gleichfalls nach den Sätzen 1 
bis 4 einer Prüfung zu unterziehen. Der Antragsteller hat dem Beauftragten auf Aufforderung 
weitere für die Prüfung benötigte Auskünfte zu erteilen. Der Beauftragte gilt, sofern der 
Antragsteller nicht widerspricht, als von dem Antragsteller bevollmächtigt, nach Abschluss 
der Prüfung im Namen des Antragstellers den Vorauszahlungsantrag gemäß Absatz 1 zu 
stellen, sofern die Prüfung keine Beanstandungen ergab. 


(5) Der Prüfantrag nach Absatz 4 muss folgende Angaben enthalten: 


1. die Angaben nach Absatz 2 Satz 1, 


2. die jeweils auf Arbeitspreis, Grundpreis, Umsatzsteuer und sonstige Abgaben entfallenden 
Teilsummen der beantragten Vorauszahlung. 


3. die der beantragten Vorauszahlung zugrunde liegende Anzahl von Letztverbrauchern, 
aufgeteilt nach Belieferung über ein Standardlastprofil und registrierender 
Leistungsmessung, 


4. die der beantragten Vorauszahlung zugrunde liegende prognostizierte Liefermenge, 
aufgeteilt nach Belieferung über ein Standardlastprofil und registrierender 
Leistungsmessung, 


5. die Liefermenge des Jahres 2021, aufgeteilt nach Belieferung über ein Standardlastprofil 
und registrierender Leistungsmessung, 


6. die Betriebsnummer des Erdgaslieferanten bei der Bundesnetzagentur.
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§ 9 


Antragsverfahren für den Erstattungsanspruch von Wärmeversorgungsunternehmen 


(1) Wärmeversorgungsunternehmen, die einen Erstattungsanspruch nach § 6 haben, 
haben die Auszahlung der Erstattung über das Kreditinstitut gemäß Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau schriftlich oder elektronisch zu beantragen 
(Auszahlungsantrag). 


(2) Der Auszahlungsantrag nach Absatz 1 muss folgende Angaben enthalten: 


1. die Höhe der beantragten Erstattung, 


2. die IBAN eines auf den Namen des Wärmeversorgungsunternehmens lautenden 
Zahlungskontos bei einem Kreditinstitut mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland. 


Dem Auszahlungsantrag ist der Ergebnisbericht nach Absatz 4 Satz 4 beizufügen. 


(3) Die Auszahlung soll zum 1. Dezember 2022, spätestens jedoch zwei Wochen nach 
Eingang des vollständigen Antrags bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen, sofern der 
Ergebnisbericht nach Absatz 4 Satz 3 das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt. Im 
Einzelfall kann die Kreditanstalt für Wiederaufbau vor Auszahlung von den Erdgaslieferanten 
die Abgabe darüberhinausgehender Compliance-relevanter Bestätigungen verlangen, 
insbesondere zur Einhaltung sanktionsrechtlicher Vorgaben. Diese Zahlungen sind von § 70 
Satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung ausgenommen. Die Auszahlung erfolgt mit 
schuldbefreiender Wirkung für den Bund an das in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete 
Kreditinstitut oder dessen Zentralinstitut durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ergibt sich 
aus einer Änderung eines Auszahlungsantrags eine Überzahlung, hat das 
Wärmeversorgungsunternehmen den Betrag innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch 
den Beauftragten auf das im Rückforderungsschreiben ausgewiesene Konto zurückzuzahlen. 


(4) Vor Antragstellung ist der Auszahlungsantrag einer Prüfung hinsichtlich der Identität 
des Antragstellers und der Plausibilität der beantragten Zahlung durch den Beauftragten zu 
unterziehen. Der Antrag auf Prüfung (Prüfantrag) ist bis zum 28. Februar 2023 unter der 
Antragsadresse bei einem elektronischen Portal zu stellen, das vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz dem Beauftragten zur Verfügung gestellt wird. Die in Satz 2 
genannte Frist kann in begründeten Fällen auf Antrag von dem Beauftragten verlängert 
werden. Über das Ergebnis der Prüfung erstellt der Beauftragte einen Ergebnisbericht. 
Änderungen von Auszahlungsanträgen sind gleichfalls nach den Sätzen 1 bis 3 einer Prüfung 
zu unterziehen. Der Antragsteller hat dem Beauftragten auf Aufforderung weitere für die 
Prüfung benötigte Auskünfte zu erteilen. Der Beauftragte gilt, sofern der Antragsteller nicht 
widerspricht, als von dem Antragsteller bevollmächtigt, nach Abschluss der Prüfung im 
Namen des Antragstellers den Auszahlungsantrag gemäß Absatz 1 zu stellen, sofern die 
Prüfung keine Beanstandungen ergab. 


(5) Der Prüfantrag nach Absatz 4 muss folgende Angaben enthalten: 


1. die Angaben nach Absatz 2 Satz 1, 


2. die Angaben zu den der der beantragten Erstattung zugrunde liegenden 
Kundenbeziehungen, zum Zweck der Plausibilisierung mit Angabe einer E-Mail-Adresse 
oder einer Telefonnummer, der Postanschrift des Kunden, sowie der Abschlagszahlung 
des Kunden für September 2022 gemäß § 4 Absatz 3, 


3. die Liefermenge des Jahres 2021 oder ersatzweise die Liefermenge des letzten 
Abrechnungszeitraums.
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(6) Ist ein Lieferant sowohl Erdgaslieferant als auch Wärmeversorgungsunternehmen, 
können Vorauszahlungsanträge nach § 8 Absatz 1 und Auszahlungsanträge nach Absatz 1 
dieser Vorschrift sowie Prüfanträge nach § 8 Absatz 4 und Absatz 4 dieser Vorschrift 
zusammengefasst werden. In diesen Fällen kann das in § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und das 
in Absatz 2 Nummer 2 dieser Vorschrift genannte Zahlungskonto identisch sein. Im Übrigen 
sind die Angaben nach Absatz 2 und § 8 Absatz 2 für Erdgas und Wärme gesondert in den 
Antrag aufzunehmen.


§ 10 


Endabrechnung bei Lieferanten, Erstattungsanträge von Erdgaslieferanten und 
Nachprüfungsverfahren bei Lieferanten 


(1) Erdgaslieferanten, die eine Vorauszahlung nach § 8 erhalten haben, sind verpflichtet, 
dem Beauftragten bis zum Ablauf des 31. Mai 2024 auf der Nachprüfungsadresse in 
elektronischer Form eine Endabrechnung vorzulegen, die die erhaltene Vorauszahlung, den 
Erstattungsanspruch nach § 6 und die Differenz dieser Werte ausweist. In der Endabrechnung 
sind die in § 8 Absatz 2 bezeichneten Angaben jeweils bezogen auf die Endabrechnung 
aufzunehmen. Ferner ist der Endabrechnung der Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers, 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eines genossenschaftlichen Prüfungsverbandes, eines 
vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungsgesellschaft über das Ergebnis einer Prüfung 
der Endabrechnung vorzulegen. Wärmeversorgungsunternehmen, die eine Zahlung nach § 9 
erhalten haben, sind verpflichtet, dem Beauftragten bis zum Ablauf des 31. Mai 2024 auf der 
Nachprüfungsadresse in elektronischer Form den Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers, 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eines genossenschaftlichen Prüfungsverbandes, eines 
vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungsgesellschaft über das Ergebnis einer Prüfung 
der Erfüllung der Verpflichtungen nach § 4 und der Richtigkeit der in dem Antrag nach § 9 
enthaltenen Angaben vorzulegen. Die in den Sätzen 3 und 4 bezeichneten Prüfungen können 
verbunden werden. Der Beauftragte kann die in den Sätzen 1 und 4 bezeichneten Fristen auf 
begründeten Antrag des Lieferanten verlängern. Für die Prüfungen nach den Sätzen 3 und 4 
sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. 


(2) Kommt der Lieferant der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, so hat der Lieferant 
sämtliche nach den §§ 8 oder 9 erhaltenen Zahlungen innerhalb eines Monats nach 
Aufforderung durch den Beauftragten zurückzuzahlen. 


(3) Erdgaslieferanten, die Entlastungen nach § 2 gewähren, aber keine Vorauszahlung 
nach § 8 beantragt haben, können bis 31. Mai 2024 über das Kreditinstitut gemäß Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau die Auszahlung des 
Erstattungsanspruchs nach § 6 beantragen (Auszahlungsantrag). In den Auszahlungsantrag 
sind die in § 8 Absatz 2 bezeichneten Angaben jeweils bezogen auf den Erstattungsanspruch 
aufzunehmen. Dem Auszahlungsantrag ist ferner ein Ergebnisbericht des Beauftragten 
beizufügen, für dessen Einholung § 8 Absatz 4 und 5 entsprechend gilt. Dem Prüfantrag ist 
dabei ein Prüfvermerk entsprechend Absatz 1 Satz 3, jedoch bezogen auf die Richtigkeit der im 
Erstattungsantrag enthaltenen Angaben, beizufügen. Für die Auszahlung gilt § 8 Absatz 3 
entsprechend. 


(4) Unbeschadet der Vorschriften der Absätze 1 bis 3 kann der Beauftragte 
Prüfungshandlungen zur Einhaltung der Verpflichtungen der §§ 2 bis 4 sowie der Richtigkeit 
der in den Anträgen nach den §§ 8 und 9 sowie nach Absatz 3 und der Endabrechnung nach 
Absatz 1 gemachten Angaben durchführen. Der Lieferant hat dem Beauftragten dazu auf 
Aufforderung Auskünfte zu erteilen und Zugang zu den die Vertragsabrechnung betreffenden
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Unterlagen und zu diesem Zweck zu den üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu seinen 
Geschäftsräumen zu gewähren. 


(5) Ergibt sich aus der Endabrechnung nach Absatz 1 Satz 1 oder dem Prüfvermerk nach 
Absatz 1 Satz 2 oder Satz 4 oder als Ergebnis von Prüfungshandlungen nach Absatz 4 eine von 
dem Lieferanten erhaltene Überzahlung, so hat der Lieferant diese innerhalb eines Monats 
nach Aufforderung durch den Beauftragten zurückzuzahlen. Im Übrigen wird ein sich aus der 
Endabrechnung nach Absatz 1 Satz 1 ergebender und die Vorauszahlung nach § 8 
übersteigender Betrag auf Aufforderung durch den Beauftragten sowie ein nach Absatz 3 
beantragter Erstattungsbetrag von der Kreditanstalt für Wiederaufbau an das in dem Antrag 
nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete 
Kreditinstitut oder dessen Zentralinstitut mit schuldbefreiender Wirkung für den Bund 
ausgezahlt. Diese Zahlungen sind von § 70 Satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung 
ausgenommen.


§ 11 


Sozialrechtliche Regelung 


(1) Wird Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder ergänzende Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz erhalten, von ihrem Erdgaslieferanten 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative die für den Monat Dezember 2022 vereinbarte 
Voraus- oder Abschlagszahlung überwiesen, gilt diese Einnahme mit der nächsten Rechnung 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes, die diese Personen nach dem 
1. Dezember 2022 erhalten, als zugeflossen. 


(2) Unterlässt der Erdgaslieferant bei Personen im Sinne des Absatzes 1 nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 erste Alternative die Auslösung des Zahlungsvorgangs für den Monat Dezember 2022, 
ist der hierdurch verringerte Bedarf der leistungsberechtigten Person beider nächsten 
Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes, die die leistungsberechtigte 
Person nach dem 1. Dezember 2022 erhält, zu berücksichtigen. 


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Personen im Sinne des Absatzes 1, die 
Kunden von einem Wärmeversorgungsunternehmen sind; maßgeblich ist die nächstfolgende, 
den Monat Dezember 2022 umfassende Abrechnung. 


(4) Erhalten Personen im Sinne des Absatzes 1 eine vorläufige Leistung nach § 3 Absatz 3, 
sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.


§ 12 


Unpfändbarkeit


Unpfändbar sind: 


1. Ansprüche der Letztverbraucher 


a) auf Gutschrift des einmaligen Entlastungsbetrages nach § 2 und 


b) auf die vorläufige Leistung auf diesen Entlastungsanspruch nach § 3, 


2. Ansprüche der Kunden auf Kompensation nach § 4 sowie 


3. Ansprüche der Mieter und Wohnungseigentümer auf Weitergabe der Entlastung im 
Rahmen der Heizkostenabrechnung oder Jahresabrechnung nach § 5.
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Eine Saldierung durch Lieferanten, Wohnungseigentümergemeinschaften und Vermieter im 
Rahmen der jeweiligen Kostenabrechnungen mit den in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten 
Ansprüchen ist zulässig. 


§ 13 


Mitwirkung der Kreditinstitute 


Kreditinstitute sind verpflichtet, Vorauszahlungsanträge der Lieferanten nach § 8 Absatz 1 
sowie Auszahlungsanträge der Lieferanten nach § 9 Absatz 1 oder § 10 Absatz 3 zusammen 
mit den Ergebnisberichten nach § 8 Absatz 4 Satz 3, § 9 Absatz 4 Satz 3 oder § 10 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 8 Absatz 4 Satz 3 der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu übermitteln. Die 
Übermittlungspflicht umfasst zudem auch nach von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
bereitgestellter Vorlage die Ergebnisse der den Kreditinstituten nach den §§ 10 bis 15 des 
Geldwäschegesetzes obliegenden geldwäscherechtlichen Pflichten sowie ihrer 
sanktionsrechtlichen Prüfungspflichten und die der Prüfung zugrunde liegenden Angaben, 
einschließlich einer Bestätigung des Kreditinstituts, ihre gesetzlich bestehenden 
geldwäscherechtlichen und sanktionsrechtlichen Prüfpflichten eingehalten zu haben und 
weiter einzuhalten.


§ 14 


Mitwirkung der Bundesnetzagentur 


Die Bundesnetzagentur übermittelt dem Beauftragten, soweit für die Antragsprüfungen 
und sonstigen Prüfungshandlungen erforderlich, folgende bei ihr zu Erdgaslieferanten 
vorliegende Informationen, einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse: 


1. Liefermenge, aufgeteilt nach Belieferung über ein Standardlastprofil und registrierender 
Lastgangmessung, 


2. Anzahl der belieferten Marktlokationen, aufgeteilt nach Belieferung über ein 
Standardlastprofil und registrierender Lastgangmessung und 


3. die Betriebsnummer des Gaslieferanten.


§ 15 


Evaluierung 


Es findet bis zum 31. Dezember 2024 eine Evaluierung der Regelungen dieses Gesetzes 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz statt.


Artikel 4 


Inkrafttreten 


Artikel 1 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.“


Drucksache 573/22 - 12 -





		0573-22vor

		573maßgabe

		1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   


 


  


     
Christian Lindner      
Bundesminister 
Mitglied des Deutschen Bundestages POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin   


  Nur per E-Mail 
 


Präsidenten des DIE 


FAMILIENUNTERNEHMER e. V.  


Herrn Reinhold von Eben-Worlée 
 


Vorsitzenden des Bundesverbandes 


mittelständische Wirtschaft 


- Unternehmerverband Deutschlands e. V. 


Herrn Markus Jerger 
 


Präsidenten des Zentralverbandes des 


Deutschen Handwerks e. V. 


Herrn Hans Peter Wollseifer 
 


Präsidenten der Bundesvereinigung 


der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V. 


Herrn Dr. Rainer Dulger 
 


Präsidenten des Deutschen Industrie- 


und Handelskammertages e. V. 


Herrn Peter Adrian 
 


Präsidenten des Bundesverbandes 


der Deutschen Industrie e. V.  


Herrn Prof. Siegfried Russwurm 
 


Präsidenten des Verbandes der 


Chemischen Industrie e. V.  


Herrn Christian Kullmann 
 


Präsidenten des Verbandes Deutscher 


Maschinen- und Anlagenbau e. V. 


Herrn Karl Haeusgen 
 


Vorstand der Stiftung Familienunternehmen 


Herrn Prof. Rainer Kirchdörfer 
 


Vorstandsvorsitzenden des 


Bundesverbandes Deutsche Startups e. V. 


Herrn Christian Miele 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-42 40 


  FAX  +49 (0) 30 18 682-47 43 


  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de 


  DATUM  11. November 2022 


     


     


   
 


   
BETREFF  Keine neuen Belastungen. Vertrauen schaffen und Wettbewerbsfähigkeit stärken. 


   DOK  2022/1137454 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 







 


 


Seite 2  Sehr geehrte Damen und Herren,  


 


der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgt anhaltend für hohe Unsicherheiten, auch 


in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Steigende Preise, insbesondere im Energiebe-


reich, belasten Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe. Vor diesem Hintergrund möchte ich 


Äußerungen aus dem politischen Raum und von Sachverständigen dieser Tage zum Anlass 


nehmen, Ihnen zu versichern: aus Überzeugung verzichten wir auf zusätzliche Belastungen. 


Im Umfeld eines Angebotsschocks wäre dies kontraproduktiv. Denn zusätzliche Belastungen 


verschärfen das Risiko einer Rezession und schwächen den Wirtschaftsstandort Deutschland 


strukturell. Notwendig ist vielmehr das Gegenteil. Um für Verlässlichkeit und Stabilität zu 


sorgen, hat die Bundesregierung deshalb beispiellose Unterstützungs- und Entlastungsmaß-


nahmen besonders auch für Unternehmen beschlossen. Zudem werden wir mit der geplanten 


als Investitionsprämie ausgestalteten „Super-Abschreibung“ zum geeigneten Zeitpunkt einen 


steuerlichen Wachstumsimpuls setzen. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes 


stärken und Ihre Unternehmen dabei unterstützen, gut durch die Krise zu kommen. 


 


Konkret können Sie damit rechnen: 


 


1. Ausgleich der Kalten Progression 


 


Es ist ein Gebot der Fairness, dass wir die steuerlichen Belastungen infolge der gestiegenen 


Inflation ausgleichen. Diese Woche haben sich die Koalitionsfraktionen auf den vollen Infla-


tionsausgleich bei der Einkommensteuer bis hin zum Spitzensteuersatz verständigt. Zusätzlich 


wurde vereinbart, dass auch die Berechnung des Solidaritätszuschlags an die Inflationsent-


wicklung angepasst wird. Denn angesichts der Preis- und Lohnentwicklung würden nicht nur 


mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern besonders auch Selbstständige und 


Unternehmen in den Bereich geraten, in dem sie den Solidaritätszuschlag bezahlen müssen. 


Zusammengenommen verhindern wir damit in den Jahren 2023 und 2024 eine weitere steuer-


liche Belastung von über 45 Milliarden Euro. 


 


2. Verlängerung der degressive AFA und Verlustrechnung 


 


Seit Regierungsantritt hat die Bundesregierung viel dafür getan, die Wettbewerbsfähigkeit 


unseres Landes zu stärken und die Unternehmen dabei zu unterstützen, gut durch die Krise 


zu kommen. Direkt nach Amtsübernahme haben wir mit dem Corona-Steuerhilfegesetz für 


Entlastungen für die Wirtschaft vor dem Hintergrund der noch nicht beendeten Corona-Pan-


demie gesorgt. Darin haben wir die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 


für Anschaffungen vor dem 1. Januar 2023 verlängert. Außerdem haben wir die Regeln zur 


Verlustverrechnung bis zum Ende des Veranlagungszeitraums 2023 verlängert und ausgewei-


tet. 


 


Für die Zukunft unseres Landes ist es unerlässlich, Anreize für Investitionen zu setzen, insbe-


sondere für Digitalisierung und den Klimaschutz. Wenn das makroökonomische Umfeld es 







 


 


Seite 3  wieder zulässt, werden wir deshalb auch das Projekt Super-Afa in Form einer Investitionsprä-


mie auf den Weg bringen. 


 


3. Entlastung bei den Energiepreisen 


 


Mit drei Entlastungspaketen mit einem Volumen von insgesamt knapp 100 Milliarden Euro 


hat die Bundesregierung zuverlässige Hilfen für Menschen und Firmen beschlossen, die nach 


und nach ihre Wirkung entfalten: 
 


• der vollständige Wegfall der EEG-Umlage bereits ein halbes Jahr früher als geplant 


• die Absenkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen 


• der Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen bei Strom- und Energiesteuern 


wird um ein weiteres Jahr verlängert; damit werden rund 9.000 Unternehmen in Höhe 


von rund 1,7 Milliarden Euro entlastet 


• die Verlängerung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie 


 


4. Abwehrschirm & Härtefallregelungen 


 


Vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung zusätzlich einen umfassenden Abwehrschirm 


beschlossen. Mit bis zu 200 Milliarden Euro wollen wir steigende Energiekosten und die 


schwersten Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen abfedern. 


Mit der Strom- und Gaspreisbremse verhindern wir existenzbedrohende Überforderungen 


und Strukturbrüche. Außerdem erarbeiten wir gerade Härtefallregelungen insbesondere für 


besonders betroffene kleine und mittlere Unternehmen. 


 


5. Belastungsmoratorium 


 


Die Bundesregierung hat im Wege des 200 Milliarden Euro-Abwehrschirms auch ein Belas-


tungsmoratorium insbesondere für Wirtschaft und Unternehmen vereinbart. Als Bundesmi-


nister der Finanzen werde ich darauf achten, dass die vielfältige Gesetzgebung im Bereich 


der Steuern und Abgaben im Lichte dieser Vereinbarung erfolgt. Es gilt jetzt jede unnötige 


zusätzliche Belastung für Unternehmen und Selbstständige zu vermeiden. 


 


Fazit: Wir gehen entschlossen gegen die Krise vor, dürfen dabei aber weder solide Finanzen 


noch die Wettbewerbsfähigkeit und die Transformation unseres Landes aus den Augen verlie-


ren. Daran arbeiten wir. Für Ihre Mitgliedsunternehmen und die Menschen in unserem Land.  


 


Mit freundlichen Grüßen 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 17. November 2022 


BETREFF   Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten;  
  Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs der BMF-Schreiben   
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Der andauernde Krieg in der Ukraine ist Anlass, den zeitlichen Anwendungsbereich der 
Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen bis auf Weiteres auf das Jahr 2023 zu erstrecken. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der zeitliche Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 17. März 2022 
(BStBl I S. 330) und dessen Ergänzung vom 7. Juni 2022 (BStBl I S. 923) über den 
31. Dezember 2022 hinaus auf alle Maßnahmen erweitert, die bis 31. Dezember 2023 
durchgeführt werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Der Krieg in Europa zerstört Städte und Dörfer. Er bringt Tod und Vertreibung. Weltweit 
engagieren sich Staaten, Menschen und Unternehmen für die Demokratie in der Ukraine. 
Auch Deutschland hilft: Die vielen aus der Ukraine in der EU Ankommenden erfahren per-
sönliche und finanzielle Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und auch von Unter-
nehmen. Die humanitäre Unterstützung der im Krisengebiet Bleibenden hilft der Demokratie 
in der Ukraine. Die nachfolgenden Verwaltungsanweisungen dienen der Anerkennung des 
gesamtgesellschaftlichen Engagements. 
 
Sie gelten für die nachfolgenden Maßnahmen, die vom 24. Februar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 durchgeführt werden. 
 


I. Spenden 
1. Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 


 
 Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt als Nachweis der Zuwendungen, die bis 


zum 31. Dezember 2022 zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschä-
digten auf ein dafür eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines inlän-
dischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich 
seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt oder bis zur Einrichtung des Sonderkontos 







 
auf ein anderes Konto der genannten Zuwendungsempfänger eingezahlt werden, der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes (z. B. der 
Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking). 
Wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten auf 
eines der genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt als Nachweis der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zu-
sammen mit einer Kopie des Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des 
Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStDV).  


 
Bei Zuwendungen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten, die 
bis zum 31. Dezember 2022 über ein Konto eines Dritten an eine inländische juris-
tische Person des öffentlichen Rechts, an eine inländische öffentliche Dienststelle oder 
an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbefreite Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als Nachweis eine auf den 
jeweiligen Zuwendenden ausgestellten Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsem-
pfängers, wenn das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Zuwen-
dungen von dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine 
Liste mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen Anteil an der Zuwen-
dungssumme übergeben wurde (§ 50 Absatz 5 EStDV). 
 
Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zuwendenden auf 
Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen und im Übrigen bis zum Ablauf eines Jahres 
nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren (§ 50 Absatz 8 EStDV). 


 
2. Spendenaktionen von steuerbegünstigten Körperschaften zur Unterstützung der 


vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 
 


Einer steuerbegünstigten Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert (§ 55 
Absatz 1 Nummer 1 AO). Ruft eine steuerbegünstigte Körperschaft, die nach ihrer 
Satzung keine hier in Betracht kommenden Zwecke, wie insbesondere mildtätige 
Zwecke, verfolgt (z. B. Sportverein, Musikverein, Kleingartenverein oder Brauch-
tumsverein), zu Spenden zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschä-
digten auf und kann sie die Spenden nicht zu Zwecken verwenden, die sie nach ihrer 
Satzung fördert, gilt Folgendes: 


 
Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nach ihrer 
Satzung keine z. B. mildtätigen Zwecke fördert oder regional gebunden ist, wenn sie 
Mittel, die sie in Sonderaktionen für die Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten erhalten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung unmittelbar 
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Nummer 12 des AEAO zu § 53 AO kann bei vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 
auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden. 
 
Es ist nach § 58 Nummer 1 AO ferner unschädlich, wenn die Spenden beispielsweise 
entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die mildtätige Zwecke verfolgt, oder 
an eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische 
öffentliche Dienststelle zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 
weitergeleitet werden. Die steuerbegünstigte Einrichtung, die die Spenden gesammelt 
hat, muss entsprechende Zuwendungsbestätigungen für Spenden bescheinigen, die sie 
für Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten erhält und verwendet. 
Auf die Sonderaktion ist in der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. 
 


II. Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften zur Unterstützung 
der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 


 
Neben der Verwendung der eingeworbenen Spendenmittel (Abschnitt I.) ist es aus-
nahmsweise auch unschädlich für die Steuerbegünstigung der Körperschaft, wenn sie 
sonstige bei ihr vorhandene Mittel, die keiner anderweitigen Bindungswirkung unter-
liegen, ohne Änderung der Satzung zur unmittelbaren Unterstützung der vom Krieg in 
der Ukraine Geschädigten einsetzt. Gleiches gilt für die Überlassung von Personal und 
von Räumlichkeiten. In entsprechender Anwendung der Nummer 12 des AEAO zu 
§ 53 AO kann bei vom Krieg in der Ukraine Geschädigten auf den Nachweis der 
Hilfebedürftigkeit verzichtet werden.  
 
Werden beispielsweise vorhandene Mittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften, 
die mildtätige Zwecke verfolgen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unter-
stützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten stehen, oder an eine inländische 
juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienst-
stelle zu diesem Zweck weitergeleitet, ist dies nach § 58 Nummer 1 AO unschädlich 
für die Steuerbegünstigung der Körperschaft. 
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Ukraine 


1. Vorübergehende Unterbringung in Einrichtungen steuerbegünstigter Körperschaf-
ten, die ausschließlich dem satzungsmäßigen Zweck der Körperschaft dienen (ein-
schließlich Zweckbetriebe und Vermögensverwaltung) 


 
Zweckbetriebe sind auch Einrichtungen zur Versorgung, Verpflegung und Betreuung 
von Flüchtlingen (§ 68 Nummer 1 Buchtstabe c AO).  
 
Finden auf Leistungen dieser Einrichtungen besondere steuerliche Vorschriften An-
wendung (z. B. Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 18, 23 bzw. 24 UStG oder 
Umsatzsteuerermäßigung nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 UStG), werden sie auch auf 
die Leistungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden Unterbringung von 
Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine angewendet. 
 


2. Vorübergehende Unterbringung in zum Vermögensbereich einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts gehörenden Einrichtungen 


 
Die entgeltliche vorübergehende Unterbringung ist ohne Prüfung, ob ein Betrieb 
gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (BgA) vorliegt, 
dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen. 
 
Bei Unterbringung in Einrichtungen eines BgA richtet sich die steuerliche Behandlung 
grundsätzlich nach den allgemeinen steuerlichen Vorschriften. Handelt es sich um 
einen steuerbegünstigten BgA, sind die Ausführungen unter Ziffer 1. zu beachten. 
 
Die vorübergehende Nutzung von zu einem BgA gehörenden Betriebsvermögen zu-
gunsten der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten führt aus Billigkeitsgründen nicht 
zu einer gewinnwirksamen Überführung ins Hoheitsvermögen und somit nicht zur 
Aufgabe des BgA. Für die Zeitspanne bis zur (Wieder-) Nutzung der Unterbringungs-
möglichkeit zu ihrem ursprünglichen Zweck (z. B. als Sporthalle) ist das Einkommen 
des BgA aber insoweit mit Null anzusetzen. Ein tatsächlicher Verlustausgleich des 
BgA durch die juristische Person des öffentlichen Rechts für diese Zeitspanne ist nicht 
als Zugang zum steuerlichen Einlagekonto zu behandeln. In der Zeit der „Nullstel-
lung“ wird im Übrigen auch kein Steuertatbestand des § 20 Absatz 1 Nummer 10 
Buchstabe b EStG realisiert. 
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mögen  


Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme  


 
Die Aufwendungen des Steuerpflichtigen zur Unterstützung der vom Krieg in der 
Ukraine Geschädigten sind nach den Maßgaben des BMF-Schreibens vom 18. Februar 
1998 (BStBl I Seite 212) zum Betriebsausgabenabzug zuzulassen. Aufwendungen des 
sponsernden Steuerpflichtigen sind danach Betriebsausgaben, wenn der Sponsor wirt-
schaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen 
Ansehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt. Diese wirtschaftlichen Vor-
teile sind u. a. dadurch erreichbar, dass der Sponsor öffentlichkeitswirksam (z. B. auf 
Bitte um Unterstützung durch die Gemeinde, durch Berichterstattung in Zeitungen, 
Rundfunk, Fernsehen, Internet usw.) auf seine Leistungen aufmerksam macht. 


 


V. Lohnsteuer 


Arbeitslohnspende 


 
Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder auf 
Teile eines angesammelten Wertguthabens  
 
a) zugunsten einer steuerfreien Beihilfe und Unterstützung des Arbeitgebers an vom 


Krieg in der Ukraine geschädigte Arbeitnehmer des Unternehmens oder Arbeit-
nehmer von Geschäftspartnern oder 
 


b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer spenden-
empfangsberechtigten Einrichtung i. S. d. § 10b Absatz 1 Satz 2 EStG, 


 
bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer 
Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 
Unter den Begriff des Unternehmens fallen auch mit dem Arbeitgeber verbundene 
Unternehmen i. S. d. § 15 AktG. 
 
Als Verzicht gilt auch die teilweise Lohnverwendung eines Beamten, Richters, Sol-
daten oder Tarifbeschäftigten auf den gesetzlich oder tarifvertraglich zustehenden 
Arbeitslohn im Sinne des vorstehenden Absatzes wenn der Arbeitgeber die Verwen-
dungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 
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Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, 
wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese 
Erklärung zum Lohnkonto genommen worden ist. 
 
Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 
(§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EStG) anzugeben. 
 
Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen in der Einkommensteuerveranlagung nicht 
als Spende berücksichtigt werden. 


 


VI. Aufsichtsratsvergütungen 
 


Verzichtet ein Aufsichtsratsmitglied vor Fälligkeit oder Auszahlung auf Teile seiner 
Aufsichtsratsvergütung, so gilt Abschnitt V. sinngemäß. Da es sich auf Seiten der 
Gesellschaft gleichwohl um Aufsichtsratvergütungen und nicht um Spenden handelt, 
bleibt die Anwendung des § 10 Nummer 4 KStG davon unberührt.  


 


VII. Umsatzsteuer 


1. Steuerbegünstigte Körperschaften 


 
Stellen steuerbegünstigte Körperschaften i. S. d. § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG ent-
geltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen in Bereichen 
zur Verfügung, die für die Bewältigung der Auswirkungen und Folgen des Krieges in 
der Ukraine notwendig sind, wird es nicht beanstandet, wenn diese Betätigungen 
sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb i. S. d. § 65 AO 
zugeordnet werden. Dies gilt unabhängig davon, welchen steuerbegünstigten Zweck 
die jeweilige Körperschaft, die Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere 
Leistungen zur Verfügung stellt, satzungsmäßig verfolgt.  
 


2. Umsatzsteuerbefreiung für die Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie 
von Personal 


 
Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Per-
sonal sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummer 14, 16, 18, 23 und 
25 UStG als eng verbundene Umsätze umsatzsteuerfrei, soweit diese zwischen steuer-
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schrift befreit sind.  
 
Es wird nicht beanstandet, dass umsatzsteuerliche Vorschriften (z. B. Umsatzsteuer-
befreiung nach § 4 Nummer 18, 23, 24 bzw. 25 UStG oder Umsatzsteuerermäßigung 
nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 UStG), die auf vergleichbare Leistungen der jeweili-
gen Einrichtung an andere Leistungsempfänger (z. B. Obdachlose) bereits Anwen-
dung finden, auch auf Leistungen dieser Einrichtung, die der Betreuung und Versor-
gung von Kriegsflüchtlingen dienen, angewendet werden, wenn Entgelte dafür aus 
öffentlichen Kassen oder von anderen steuerbegünstigten Körperschaften gezahlt 
werden. 


 


3. Unentgeltliche Bereitstellung von Gegenständen oder Personal 


 
Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von Gegenständen und Personal für humanitäre 
Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren Einsatz zur 
Bewältigung der Auswirkungen und Folgen bei den vom Krieg in der Ukraine Ge-
schädigten leisten, wie insbesondere Hilfsorganisationen, Einrichtungen für geflüch-
tete Menschen und zur Versorgung Verwundeter sowie weitere öffentliche Institutio-
nen, wird von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe im Billigkeitswege 
abgesehen.  


 
Beabsichtigt ein Unternehmer bereits beim Leistungsbezug, die Leistungen aus-
schließlich und unmittelbar für die genannten Zwecke zu verwenden, sind die ent-
sprechenden Vorsteuerbeträge unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG im 
Billigkeitswege entgegen Abschn. 15.15 Absatz 1 UStAE zu berücksichtigen. Die 
folgende unentgeltliche Wertabgabe wird nach dem vorangegangenen Absatz im 
Billigkeitswege nicht besteuert. 
 


4. Vorsteuerabzug bei Nutzungsänderung 


 
Bei Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten von Unternehmen der öffentlichen 
Hand wird gemäß § 163 AO aus sachlichen Billigkeitsgründen von der Besteuerung 
einer unentgeltlichen Wertabgabe nach § 3 Absatz 9a UStG und einer Vorsteuerkor-
rektur nach § 15a UStG abgesehen, wenn und soweit der Sachverhalt in einer unent-
geltlichen Nutzung zur Bewältigung der Auswirkungen und Folgen des Kriegs in der 
Ukraine begründet ist. Diese Regelung ist auch auf Vorsteuern aus laufenden Kosten 
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nehmen der öffentlichen Hand entsprechend anzuwenden.  
 


5. Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum 


 
Von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur 
nach § 15a UStG wird im Billigkeitswege ebenfalls abgesehen, wenn private Unter-
nehmen Unterkünfte, die für eine umsatzsteuerpflichtige Verwendung vorgesehen 
waren (Hotelzimmer, Ferienwohnungen o. ä.), unentgeltlich Personen zur Verfügung 
stellen, die aufgrund des Kriegs in der Ukraine geflüchtet sind. Beabsichtigen diese 
Unternehmer bereits bei Bezug von Nebenleistungen (Strom, Wasser o. ä.) eine ent-
sprechende unentgeltliche Beherbergung, wird ausnahmsweise unter den oben ge-
nannten Bedingungen und den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG zusätzlich im 
Billigkeitswege ein entsprechender Vorsteuerabzug gewährt. Die folgende unentgelt-
liche Wertabgabe wird nach dem vorangegangenen Absatz im Billigkeitswege nicht 
besteuert. 
 


 


VIII. Schenkungsteuer 
 
Handelt es sich bei den Zuwendungen um Schenkungen, können bei Vorliegen der ent-
sprechenden Voraussetzungen Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG gewährt werden. 
Hierunter fallen u. a Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaften nach § 13 Absatz 1 
Nummer 16 ErbStG und Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zwecken gewidmet sind, sofern deren Verwendung zu diesem Zweck 
gesichert ist (§ 13 Absatz 1 Nummer 17 ErbStG). 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
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BETREFF  Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten; 


  Ergänzung des BMF-Schreibens vom 17. März 2022 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :013)  
um lohnsteuerliche Unterstützungsleistungen  


 GZ    IV C 4 - S 2223/19/10003 :017 
DOK  2022/0568899 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird Abschnitt V. des BMF-
Schreibens vom 17. März 2022 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :013) wie folgt gefasst: 


„V. Lohnsteuer 


1. Unterstützung an Arbeitnehmer 


 
Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer können nach 
R 3.11 der Lohnsteuer-Richtlinien steuerfrei sein. R 3.11 Absatz 2 der Lohnsteuer-
Richtlinien ist auf Beihilfen und Unterstützungen, die vom Krieg in der Ukraine 
geschädigte Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber oder von dritter Seite, soweit die 
Leistungen dem Grunde nach dem Arbeitslohn zuzurechnen sind, erhalten, mit 
folgender Maßgabe anzuwenden: 
 
-  die in R 3.11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 der Lohnsteuer-Richtlinien genannten 


Voraussetzungen brauchen nicht vorzuliegen, 
 


-  die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je Kalenderjahr steuerfrei. 
Der 600 € übersteigende Betrag gehört nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, 







 
wenn unter Berücksichtigung der Einkommens- und Familienverhältnisse des 
Arbeitnehmers ein besonderer Notfall vorliegt. Im Allgemeinen kann bei einem 
Arbeitnehmer von einem besonderen Notfall ausgegangen werden, wenn er im 
Zusammenhang mit den Kriegsereignissen die Ukraine verlassen hat 
(Kriegsflüchtling) oder vergleichbar unmittelbar vom Krieg betroffen ist. 


 
Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen Zinsvorteilen oder in 
Form von Zinszuschüssen gewährt werden, ist die vorstehende Regelung ebenfalls 
anzuwenden. Zinszuschüsse und Zinsvorteile bei Darlehen, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Kriegsschäden in der Ukraine aufgenommen worden sind, 
sind deshalb ebenfalls nach R 3.11 Absatz 2 der Lohnsteuer-Richtlinien steuerfrei, und 
zwar während der gesamten Laufzeit des Darlehens. Voraussetzung hierfür ist, dass 
das Darlehen die Schadenshöhe nicht übersteigt. 


 
Vorteile aus einer erstmalig nach Kriegsausbruch erfolgten  


 
- Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer, deren 


privates Kraftfahrzeug durch die Kriegsereignisse nicht mehr verfügbar ist,  
 


- Nutzungsüberlassung von Wohnungen oder von Unterkünften, wenn die vom 
Arbeitnehmer bisher bewohnte Wohnung oder Unterkunft durch die 
Kriegshandlungen unbewohnbar geworden ist,  
 


- Gewährung von unentgeltlicher Verpflegung an Arbeitnehmer, soweit der 
Arbeitnehmer sich nicht selbst versorgen kann, oder 
 


- Nutzungsüberlassung anderer Sachen, wenn entsprechende Güter des 
Arbeitnehmers durch die Kriegsereignisse nicht mehr verfügbar sind oder die 
Überlassung der Schadensbeseitigung dient, 


 
sind in die vorstehenden Regelungen einzubeziehen. 
 
Der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung von gebrauchten 
Gegenständen zum Zweck der Ausstattung der Wohnung oder der Unterkunft eines 
Arbeitnehmers, der aufgrund der Kriegsereignisse die Ukraine verlassen hat, ist nicht 
dem Arbeitslohn des Arbeitnehmers zuzurechnen. 
 
Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4 
Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu dokumentieren, dass der die Leistung empfangende 
Arbeitnehmer durch die Kriegshandlungen zu Schaden gekommen ist. Der 


Seite 2  







 
Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben zur Glaubhaftmachung 
der Schadenshöhe sowie der wegen des Schadens erhaltenen bzw. zu erwartenden 
Entschädigung oder Zuwendung zur Verfügung zu stellen. 
 
Die vorgenannten Grundsätze gelten bei Leistungen zur Unterstützung der 
Angehörigen des Arbeitnehmers entsprechend.  


2. Arbeitslohnspende 


 
Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder auf 
Teile eines angesammelten Wertguthabens  
 
a) zugunsten einer steuerfreien Beihilfe und Unterstützung des Arbeitgebers an vom 


Krieg in der Ukraine geschädigte Arbeitnehmer des Unternehmens oder Arbeit-
nehmer von Geschäftspartnern oder 
 


b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer spenden-
empfangsberechtigten Einrichtung i. S. d. § 10b Absatz 1 Satz 2 EStG, 


 
bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer 
Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 
Unter den Begriff des Unternehmens fallen auch mit dem Arbeitgeber verbundene 
Unternehmen i. S. d. § 15 AktG. 
 
Als Verzicht gilt auch die teilweise Lohnverwendung eines Beamten, Richters, 
Soldaten oder Tarifbeschäftigten auf den gesetzlich oder tarifvertraglich zustehenden 
Arbeitslohn im Sinne des vorstehenden Absatzes, wenn der Arbeitgeber die Verwen-
dungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 
 
Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 
Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, 
wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese 
Erklärung zum Lohnkonto genommen worden ist. 
 
Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 
(§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EStG) anzugeben. 
 
Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen in der Einkommensteuerveranlagung nicht 
als Spende berücksichtigt werden.“ 
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Seite 4  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Ab sofort steht es für eine 


Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) zur Verfügung. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/



		„V. Lohnsteuer

		1. Unterstützung an Arbeitnehmer

		2. Arbeitslohnspende
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 (bei Antwort bitte GZ und DOK  angeben)  


 


 
  


POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden    
der  Länder  


 


nachrichtlich:  


Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT   Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin  


TEL   +49 (0) 30 18 682-0  


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM   31. März 2022  


BETREFF   Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine durch 
Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Absatz 1 
Nummer 10 KStG 


GZ IV C 2 - S 1900/22/10045 :001 
DOK   2022/0355628  


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der  Länder nehme ich zur steuerlichen 
Behandlung von Einnahmen aus der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine  
durch Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Absatz 1 
Nummer  10 des KStG wie folgt Stellung:  


Bei Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsvereinen bleiben aus  Billigkeitsgründen 
bis zum 31. Dezember 2022 Einnahmen aus der  Wohnraumüberlassung an Kriegsflüchtlinge  
aus der Ukraine, die keine Mitglieder der Vermietungsgenossenschaft bzw. des Vermietungs-
vereins sind, bei der  Berechnung der 10 Prozent Grenze i. S. d. § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 
2 KStG unberücksichtigt. Diese Einnahmen sind dabei weder bei der Bestimmung  der  
gesamten Einnahmen der Vermietungsgenossenschaft bzw. des Vermietungsvereins, noch der  
Ermittlung der Einnahmen aus nicht in § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 KStG bezeichneten 
Tätigkeiten zu berücksichtigen.  


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag  


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 11. November 2022 


BETREFF   Verlängerung des Anwendungszeitraums des  BMF-Schreibens vom 31. März 2022 
(BStBl I, 345) zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus  der Ukraine durch 
Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10  
des Körperschaftsteuergesetzes  


GZ IV C 2 - S 1900/22/10045 :001 
DOK 2022/1139587 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird aufgrund des andauern-
den Kriegs in der Ukraine der zeitliche Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 
31. März 2022 (BStBl I 2022, S. 345) zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der 
Ukraine durch Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Abs. 
1 Nr. 10 des Körperschaftsteuergesetzes bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de

mailto:poststelle@bmf.bund.de



		Word-Lesezeichen

		tmName

		tmPostanschrift

		tmAL_Ebene

		tmHausanschrift

		tmAdresse

		tmTelefon

		tmFax

		tmeMail

		tmDatum

		tmBetreff

		tmBetreff_Used

		tmhier

		tmGZ_Used

		tmGZ

		tmDokNummer

		tmFliessTxt








   


 


 


 


   


     


 


         


                  


 


    


 


 


         


              


         


        


 


           


                


           


            


    


 


          


           


           


          


            


               


 


          


           


            


               


  


 


          


 


                                                 
                 


  


Gleich lautende Erlasse 


der obersten Finanzbehörden der Länder 


zu 


Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus 


der Ukraine bei der Anwendung der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG 


vom 11. November 20221 


Die deutsche Wohnungswirtschaft hat ihre Bereitschaft erklärt, Unterstützungsleistungen für 


vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Das Engagement der 


Wohnungsunternehmen wird dabei regelmäßig durch die Überlassung von möblierten 


Wohnungen, aber auch durch sonstige Unterstützungsleistungen erfolgen. 


Einnahmen aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes unterliegen dem 


Grunde nach der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Ob die entgeltliche 


Überlassung von möbliertem Wohnraum an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine den Tatbestand 


der Gewerblichkeit erfüllt, wird aus Billigkeitsgründen für Einnahmen bis zum 31. Dezember 


2023 nicht geprüft. 


Erträge aus sonstigen Unterstützungsleistungen – wie beispielsweise aus der entgeltlichen 


Zurverfügungstellung von Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln oder Kleidung – sind für die 


Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung nur dann unschädlich, wenn die Erträge aus 


unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes resultieren und diese 


Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 5 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchs-


überlassung des gesamten Grundbesitzes sind (§ 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. c GewStG). 


Vermieten Grundstücksunternehmen Wohnraum z. B. an juristische Personen des öffentlichen 


Rechts, die den angemieteten Wohnraum an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine überlassen, 


gelten diese Wohnraumnutzenden aus Billigkeitsgründen in den Jahren 2022 und 2023 als 


(mittelbare) Mieter des Grundstücksunternehmens i. S. d. § 9 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe c 


GewStG. 


Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. 


1 Ersetzt die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 31. März 2022 (BStBl I 


2022, 335). 
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Urteil vom 19. Juli 2022, IX R 18/20
Schadenersatzrechtliche Rückabwicklung des Erwerbs einer Kommanditbeteiligung


ECLI:DE:BFH:2022:U.190722.IXR18.20.0


BFH IX. Senat


EStG § 8 Abs 1, EStG § 9 Abs 1 S 1, EStG § 15a Abs 4, EStG § 21 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 23 Abs 3 S 4, EStG VZ 2012 ,
RsprEinhG § 2 Abs 1


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 12. November 2019, Az: 7 K 352/19


Leitsätze


1. Erstattet eine Personengesellschaft ihrem Gesellschafter im Zuge der schadenersatzrechtlichen Rückabwicklung des
Beteiligungserwerbs seine Einlage, handelt es sich beim Gesellschafter ertragsteuerrechtlich um einen Vorgang auf der
Vermögensebene, der bei ihm nicht zu steuerbaren Einnahmen führt. Unerheblich ist, wie die Gesellschaft die
ursprüngliche Einlageleistung verwendet hat (Abgrenzung von BGH, Urteil vom 11.02.2014 - II ZR 276/12, BGHZ 200, 51,
DStR 2014, 602).


2. Kosten für einen Zivilprozess und vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten teilen als Folgekosten die
einkommensteuerrechtliche Qualifikation der Aufwendungen, die Gegenstand des Prozesses waren; sie können
Werbungskosten sein, wenn der Gegenstand des Prozesses mit der Einkunftsart zusammenhängt, in deren Rahmen die
Aufwendungen geltend gemacht werden. Geht es in dem Rechtsstreit um mögliche Einnahmen (oder den Ersatz von
Aufwendungen) des Steuerpflichtigen, sind die Prozesskosten bei der Einkunftsart als Werbungskosten abziehbar, bei der
die erstrebten Einnahmen zu erfassen wären.


3. Aufwendungen, die dem Zweck dienen, sich aus einer gescheiterten Investition zu lösen, können als Werbungskosten
nur abgezogen werden, soweit es sich um vorab entstandene vergebliche Aufwendungen (sog. Aufgabeaufwendungen)
handelt (Bestätigung der Senatsrechtsprechung).


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 12.11.2019 - 7 K 352/19 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig.


Tatbestand


I.


 


Die Sache befindet sich im zweiten Rechtsgang. Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) hielt seit Ende des Jahres
1996 eine Beteiligung an dem geschlossenen Immobilienfonds X-GmbH & Co. KG (KG). Die KG befindet sich in
Liquidation. Die Beteiligungssumme betrug netto 61.355,02 € (120.000 DM) zuzüglich eines Agios in Höhe von 5 %,
insgesamt somit 64.422,78 €. Aus der Beteiligung erzielte der Kläger Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.


1


Weil die Beteiligung die prospektierten Mieterträge nicht erreichte, beantragte der Kläger am 15.12.2011 bei der
öffentlichen Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle (ÖRA) der Stadt Y die Einleitung eines Güteverfahrens gegen (1)
die Z-Grundbesitz mbH und (2) die M-Bank mit dem Antrag, die gezahlte Einlage zuzüglich Agio und entgangenem
Gewinn (37.927,66 €), abzüglich erhaltener Ausschüttungen (0 €), insgesamt 102.350,43 € Zug um Zug gegen


2
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Übertragung der Beteiligung an ihn zurückzuzahlen. Für ihre Tätigkeit berechnete die ÖRA dem Kläger im Streitjahr
(2012) Gebühren in Höhe von 745 €, ausgehend von einem Gegenstandswert von 102.350,43 €. Der vom Kläger
beauftragte Rechtsanwalt stellte bei einem Gegenstandswert von 61.355,03 € Gebühren von 1.825,32 € in
Rechnung. Die Rechnungen beglich der Kläger im Streitjahr.


Nachdem das Güteverfahren im November 2012 gescheitert war, erhob der Kläger beim Landgericht Klage gegen
die M-Bank auf Schadenersatz wegen Prospekthaftung und Beratungsverschuldens. Die Klage blieb in erster und
zweiter Instanz erfolglos. Der ursprünglich auf 102.350,43 € festgesetzte Gebührenstreitwert wurde mit Beschluss
des Oberlandesgerichts vom 07.03.2014 auf 64.422,78 € herabgesetzt. Bei dem geltend gemachten Ersatz
entgangenen Gewinns handele es sich um Zinsen als Entgelt für die Nutzung oder Nutzungsmöglichkeit von Kapital
und damit um eine nicht streitwerterhöhende Nebenforderung.


3


Mit Bescheid vom 02.05.2014 für 2012 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren Verlusts nach § 15a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
lehnte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den Ansatz der geltend gemachten
Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 2.570 € als Sonderwerbungskosten des Klägers ab.


4


Gegen den Feststellungsbescheid legte die KG durch ihren steuerlichen Berater innerhalb der Rechtsbehelfsfrist
Einspruch ein und rügte u.a. die fehlende Berücksichtigung erklärter Sonderwerbungskosten. Über den Einspruch
der KG ist ohne Mitteilung eines Grundes noch nicht entschieden. Mit Schreiben vom 03.07.2014 teilte der Kläger
dem FA mit, er werde den Einspruch der KG fortführen. Eine Hinzuziehung des Klägers zum Einspruchsverfahren der
KG unterblieb. Am 12.05.2015 erließ das FA gegenüber dem Kläger eine ablehnende Einspruchsentscheidung.


5


Am 01.06.2015 hat der Kläger Klage erhoben, die das Hessische Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 23.08.2016 -
7 K 1015/15 abgewiesen hat. Nach Zulassung der Revision hat der Bundesfinanzhof (BFH) das Urteil aufgehoben
und die Sache an das FG zurückverwiesen (BFH-Urteil vom 04.12.2018 - IX R 13/17, BFH/NV 2019, 397).


6


Im zweiten Rechtsgang hat das FG mit Beschluss vom 18.03.2019 die in Liquidation befindliche KG zum Verfahren
notwendig beigeladen (im Weiteren: Beigeladene) und das in den Verwaltungsakten fehlende Einspruchsschreiben
der Beigeladenen beigezogen.


7


Der Kläger hat sein Begehren weiterverfolgt und dazu u.a. vorgetragen, aufgrund der Beteiligung seien ihm in den
Jahren 1996 und 1997 Anfangsverluste in Höhe von 84 % der Beteiligungssumme (ca. 106.000 DM) und in den
Jahren 1998 bis 2000 weitere Verluste in Höhe von 4 % der Beteiligungssumme (ca. 5.000 DM) zugewiesen worden.
Die Verluste hätten auf sofort abziehbaren Werbungskosten (insbesondere Schuldzinsen und Sonderabschreibungen
nach § 4 des Fördergebietsgesetzes) beruht. Die von ihm (vergeblich) begehrte Einlagenrückgewähr hätte deshalb
bei ihm zum Ersatz von Werbungskosten und mithin nach der Rechtsprechung des BFH (z.B. BFH-Urteil vom
23.03.1993 - IX R 67/88, BFHE 171, 183, BStBl II 1993, 748) zu Einnahmen (negativen Werbungskosten) aus
Vermietung und Verpachtung geführt. Deshalb seien die vergeblich aufgewandten Rechtsberatungskosten
notwendig durch die Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung veranlasst.


8


Das FG hat die mangels Einspruchs zu Unrecht gegen den Kläger erlassene Einspruchsentscheidung ersatzlos
aufgehoben und die Klage im Übrigen als unbegründet abgewiesen. Die Kosten der Rechtsverfolgung teilten das
steuerliche Schicksal des Gegenstands des Rechtsstreits. Betreffe der Rechtsstreit die private Vermögenssphäre,
seien sie nicht als Werbungskosten abziehbar. Die geltend gemachten Rechtsberatungskosten seien nicht durch die
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung veranlasst.


9


Die begehrte Rückzahlung der Einlage (nebst Agio) betreffe steuerlich die private Vermögensebene. Sie ziele auf die
Rückabwicklung der Anschaffung der Einkunftsquelle und auf die Beendigung der Einkünfteerzielung. Die
Rückzahlung der Einlage hätte auch nicht zum Ersatz von Werbungskosten geführt. Negative Werbungskosten
(Einnahmen) hätte der Kläger nur versteuern müssen, wenn er zusätzlich zur Rückzahlung seiner Einlage die
Erstattung der auf ihn entfallenden Werbungskosten (explizit) geltend gemacht hätte. Das sei aber nicht der Fall.
Der Aufwand sei auch nicht deshalb abziehbar, weil sich der Kläger aus einer gescheiterten Investition habe lösen
wollen. Diese Rechtsprechung gelte nur für den Abzug vorab entstandener Werbungskosten, insbesondere bei
Leistungsstörungen im Anschaffungsvorgang. Im Streitfall habe der Kläger jedoch 15 Jahre lang Einkünfte aus der
Beteiligung erzielt. Außerdem sei seine Investition nicht gescheitert, wie sich aus den beiden Urteilen der
Zivilgerichte ergebe.


10


Soweit der Kläger auch entgangenen Gewinn geltend gemacht habe, handele es sich steuerlich um Schuldzinsen,11
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Entscheidungsgründe


II.


die nicht zu Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sondern allenfalls zu Einnahmen aus Kapitalvermögen
geführt hätten. Sie könnten schon nicht Gegenstand des Feststellungsverfahrens sein. Auf die Durchsetzung dieser
Teilforderung eventuell entfallende Gebührenbestandteile wären deshalb auf keinen Fall Sonderwerbungskosten.


Mit der Revision erhebt der Kläger die Sachrüge. Er meint, die schadenersatzrechtliche Rückabwicklung des
Beteiligungserwerbs hätte im Erfolgsfall (Rückzahlung der Einlage nebst Agio) bei ihm zu steuerpflichtigen
Zuflüssen geführt, zumindest in Höhe der Verlustzuweisungen in den Anfangsjahren von 88 %. Hiervon gehe auch
der Bundesgerichtshof (BGH) aus und lehne deshalb die Vorteilsanrechnung ab. Das FG habe dies verkannt und den
Vorgang im Ergebnis wie eine Anteilsveräußerung behandelt, obwohl es sich um eine nicht marktoffenbare
Rückabwicklung gehandelt hätte. Die Ansicht des FG, wonach der Kläger, um negative Werbungskosten zu erzielen,
ergänzend auf Rückzahlung der Werbungskosten hätte klagen müssen, verkenne die zivilrechtlichen
Gegebenheiten. Seine Investition sei auch gescheitert gewesen, denn sie habe über 15 Jahre keine positiven
Ergebnisse erwirtschaftet. Unerheblich sei dagegen, ob die Zivilgerichte eine Verletzung von Aufklärungspflichten
beim Erwerb verneint hätten.


12


Der Kläger beantragt sinngemäß,
das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als darin die Änderung des Feststellungsbescheids vom 02.05.2014
abgelehnt worden ist und diesen Bescheid dahingehend zu ändern, dass für ihn Sonderwerbungskosten in Höhe von
2.570,32 € festgestellt werden,


hilfsweise,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an das FG zurückzuverweisen.


13


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


14


Das FA meint, die Aufwendungen des Klägers seien nicht durch die Erzielung von Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung veranlasst gewesen und könnten deshalb auch nicht als Sonderwerbungskosten abgezogen werden.
Nach Auffassung des FA besteht kein Zusammenhang zwischen der Einlageleistung/Rückzahlung der Einlage und
den auf Ebene der Gesellschaft bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abgezogenen
Absetzungen für Abnutzung (AfA) und Sonder-AfA. Zwar würden die AfA aus den Anschaffungskosten abgeleitet,
eine konsequente Trennung zwischen Vermögenssphäre und Einkünfteerzielung sei jedoch nicht erfolgt. Die
Einlageleistung habe beim Kläger nicht zu Werbungskosten geführt; ihre Erstattung führe deshalb auch nicht zu
negativen Werbungskosten. Werbungskosten seien nur die laufenden Aufwendungen (der Gesellschaft); diese seien
aber im Zivilprozess nicht geltend gemacht worden. Wäre das geschehen, hätten auch steuerlich sämtliche
Verlustzuweisungen rückgängig gemacht werden müssen. Auch das sei nicht geschehen. Für die AfA gelte nichts
anderes. Zwar wirke sich die Einlageleistung mittelbar anteilig auf die AfA-Bemessung aus, es fehle aber an einer
konsequenten Trennung der Vermögens- von der Einkünfteebene. Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen,
dass er sich aus einer gescheiterten Investition habe lösen wollen. Zumindest könne es ihm nicht darum gegangen
sein, weitere Zahlungen zu vermeiden, denn nach Leistung seiner Einlage habe er als Kommanditist keine
Nachzahlungen gewärtigen müssen.


15


Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.16


Die Revision ist zulässig, aber nicht begründet. Im Ergebnis zu Recht hat das FG die begehrte Änderung des
Feststellungsbescheids und die Berücksichtigung von Sonderwerbungskosten des Klägers abgelehnt (§ 126 Abs. 4
der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Die Revision ist deshalb zurückzuweisen.


17


1. Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen (§ 9 Abs. 1 Satz 1
EStG).


18


a) Aufwendungen für einen Zivilprozess und vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten können Werbungskosten sein,
wenn der Gegenstand des Prozesses mit der Einkunftsart zusammenhängt, in deren Rahmen die Aufwendungen
geltend gemacht werden (BFH-Urteil vom 06.12.1983 - VIII R 102/79, BFHE 140, 219, BStBl II 1984, 314). Der
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Zusammenhang ist objektiv zu bestimmen. Wird darum gestritten, ob Zahlungen erbracht werden müssen, die
steuerlich berücksichtigt werden können, teilen die Prozesskosten als Folgekosten die einkommensteuerrechtliche
Qualifikation der Aufwendungen, die Gegenstand des Prozesses waren (ständige Rechtsprechung, vgl. nur
Senatsurteile vom 01.12.1987 - IX R 134/83, BFHE 152, 237, BStBl II 1988, 431; vom 21.07.1992 - IX R 72/90, BFHE
169, 317, BStBl II 1993, 486, und vom 15.11.2005 - IX R 3/04, BFHE 212, 45, BStBl II 2006, 258, sowie
Senatsbeschluss vom 07.05.2015 - IX B 146/14, BFH/NV 2015, 1088). Geht es in dem Rechtsstreit um mögliche
Einnahmen (oder den Ersatz von Aufwendungen) des Steuerpflichtigen, sind die Prozesskosten bei der Einkunftsart
als Werbungskosten abziehbar, bei der die erstrebten Einnahmen zu erfassen wären.


b) Aufwendungen, die anfallen, bevor Einnahmen erzielt werden, können als vorab entstandene Werbungskosten
abgezogen werden, sofern ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den
Aufwendungen und der Einkunftsart besteht, in deren Rahmen der Abzug begehrt wird (Beschluss des Großen
Senats des BFH vom 04.07.1990 - GrS 1/89, BFHE 160, 466, BStBl II 1990, 830). Nach Aufgabe der
Einkünfteerzielungsabsicht können vorab entstandene vergebliche Werbungskosten weiter abziehbar sein, wenn der
Steuerpflichtige ‑‑nachdem er das Scheitern seiner Investition erkannt hat‑‑ etwas aufwendet, um sich aus der
vertraglichen Bindung zu lösen (sog. "Aufgabeaufwendungen", s. Senatsurteil vom 07.06.2006 - IX R 45/05, BFHE
214, 176, BStBl II 2006, 803). Der durch die Absicht der Einkünfteerzielung begründete
Veranlassungszusammenhang wirkt fort, solange er nicht durch eine der Vermögenssphäre zuzuweisende neue
Veranlassung überlagert wird (Senatsurteile in BFHE 214, 176, BStBl II 2006, 803, m.w.N., und vom 21.11.2013 -
IX R 12/12, BFH/NV 2014, 834).


20


2. a) Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung i.S. von § 8 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind nicht
nur die Miet- oder Pachtzinsen, sondern auch alle sonstigen Entgelte, die in einem objektiven wirtschaftlichen oder
tatsächlichen Zusammenhang mit der Einkunftsart stehen und durch sie veranlasst sind (Senatsurteile vom
08.03.2006 - IX R 34/04, BFH/NV 2006, 1280; vom 02.12.2014 - IX R 1/14, BFHE 248, 165, BStBl II 2015, 493, und
vom 12.07.2016 - IX R 56/13, BFHE 255, 97, BStBl II 2017, 253). Maßgeblich ist, ob die empfangene Zahlung bei
wertender Beurteilung des die Vorteilszuwendung auslösenden Moments als der vermietenden Tätigkeit zugehörig
anzusehen ist. Es ist nicht erforderlich, dass der maßgebliche Bestimmungsgrund ausschließlich der Erwerbssphäre
zuzurechnen ist; ausreichend ist vielmehr eine Mitveranlassung in dem Sinne, dass das auslösende Moment des
erhaltenen Vorteils nach der an den Umständen des Einzelfalls auszurichtenden Wertung in signifikantem Ausmaß
zumindest auch der Erwerbssphäre zuzuordnen ist (vgl. BFH-Urteil vom 07.12.2004 - VIII R 70/02, BFHE 208, 546,
BStBl II 2005, 468, und Senatsurteil in BFHE 248, 165, BStBl II 2015, 493).


21


b) In Betracht kommen auch Leistungen Dritter. Die Leistung eines Dritten muss jedoch in unmittelbarem
rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Überlassung des Gebrauchs oder der Nutzung stehen (vgl.
Senatsurteile vom 14.10.2003 - IX R 60/02, BFHE 203, 382, BStBl II 2004, 14, und vom 14.07.2009 - IX R 7/08,
BFHE 226, 289, BStBl II 2010, 34). Für die Beurteilung, ob die Zuwendung des Dritten als Einnahme aus Vermietung
und Verpachtung zu werten ist, ist auf den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Vereinbarung/en
abzustellen, wie er sich nach dem Gesamtbild der Verhältnisse des Einzelfalls unter Berücksichtigung des wirklichen
Willens der Vertragsparteien ergibt (z.B. Senatsurteile vom 20.09.2006 - IX R 17/04, BFHE 215, 139, BStBl II 2007,
112; vom 11.02.2014 - IX R 25/13, BFHE 244, 555, BStBl II 2014, 566, und in BFHE 255, 97, BStBl II 2017, 253).


22


c) Rückflüsse in Geld, die der Erwerbssphäre zuzurechnen sind, können zu Einnahmen oder zu einer Minderung von
Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen. Sie führen zu Einnahmen, soweit sie Werbungskosten ersetzen
(sollen), die zuvor steuermindernd abgezogen worden sind (z.B. Senatsurteil in BFHE 248, 165, BStBl II 2015, 493:
Leistungen einer Gebäudefeuerversicherung nach Abzug von einer Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung auf
das abgebrannte Gebäude). Zu einer Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen sie, wenn sie
maßgeblich der Vermögensebene zuzurechnen sind. Ob das eine oder das andere der Fall ist, bestimmt die
Rechtsprechung nach dem wirtschaftlichen Gehalt der Leistung. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem
Anschaffungsgeschäft ist danach gegeben, wenn der maßgebende Anlass (das auslösende Moment) für den
Minderungsvorgang in der Anschaffung liegt; eine rechtliche oder gar synallagmatische Verknüpfung ist nicht
notwendig (vgl. Senatsurteil vom 26.02.2002 - IX R 20/98, BFHE 198, 425, BStBl II 2002, 796: Provisionsnachlass).
Entsprechendes gilt für den Rückfluss von Werbungskosten.


23


d) Für die einkommensteuerrechtliche Qualifikation von Rückflüssen kommt es nicht darauf an, ob die
Aufwendungen, mit denen sie wirtschaftlich zusammenhängen, als Werbungskosten oder als Herstellungs- oder
Anschaffungskosten behandelt worden sind. Es gibt kein Korrespondenzprinzip, wonach Rückflüsse deshalb als
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Einnahmen zu erfassen wären, weil die Abflüsse zuvor (zu Unrecht) als Werbungskosten abgezogen worden sind.
Fehleinschätzungen sind über das Verfahrensrecht zu lösen (Senatsurteil in BFHE 198, 425, BStBl II 2002, 796).


e) Ob sog. negative Werbungskosten mangels gesetzlicher Regelung überhaupt anerkannt werden können, hat der
BFH bisher offengelassen. Voraussetzung wäre aber in jedem Fall die Identität der an den Aufwendungen und am
Rückfluss beteiligten Personen (vgl. BFH-Urteil vom 29.06.1982 - VIII R 6/79, BFHE 136, 238, BStBl II 1982, 755,
unter 1.h; Wüllenkemper, Rückfluß von Aufwendungen im Einkommensteuerrecht, 1987, S. 2). Nur wenn die
Werbungskosten von dem vormaligen Leistungsempfänger an denjenigen zurückgezahlt werden, der die
Werbungskosten zuvor abgezogen hat, kann von einem Rückfluss der Werbungskosten und einer Wiederherstellung
der früheren Vermögenslage gesprochen werden (Senatsurteile vom 14.12.1999 - IX R 69/98, BFHE 190, 442, BStBl
II 2000, 197, und in BFHE 198, 425, BStBl II 2002, 796).


25


f) In Anwendung dieser Grundsätze hat der Senat z.B. die im Rahmen der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung
eines nichtigen Darlehensvertrags vom Darlehensgeber verlangte Rückzahlung von Schuldzinsen der Erwerbsebene
zugerechnet, wenn der Darlehensnehmer die Schuldzinsen zuvor als Werbungskosten abgezogen hatte. Deshalb
führten auch die Rechtsanwaltskosten zur Durchsetzung des Begehrens zu sofort abziehbaren Werbungskosten
(Senatsurteil vom 25.06.2009 - IX R 47/08, BFH/NV 2010, 396). Verzichtet dagegen das Kreditinstitut im
Vergleichswege teilweise auf Rückzahlung des Darlehens oder verpflichtet es sich, die restlichen
Rückzahlungsansprüche (teilweise) nicht mehr geltend zu machen, kann darin nicht ohne Weiteres die Rückzahlung
überhöhter Schuldzinsen gesehen werden (Senatsurteil vom 31.01.2017 - IX R 26/16, BFHE 257, 78, BStBl II 2018,
341). Lässt sich ein hinreichender wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem finanzierten Immobilienerwerb
(Schrottimmobilie) nicht feststellen, liegt in dem Darlehensverzicht auch keine Minderung der Anschaffungskosten
(Senatsurteil vom 10.11.2020 - IX R 32/19, BFHE 271, 218).


26


3. Eine Personengesellschaft ist für die Einkommensteuer insoweit Steuerrechtssubjekt, als sie in der
gesamthänderischen Verbundenheit ihrer Gesellschafter Merkmale eines Besteuerungstatbestands verwirklicht,
welche den Gesellschaftern für deren Besteuerung zuzurechnen sind (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH
vom 25.06.1984 - GrS 4/82, BFHE 141, 405, BStBl II 1984, 751, unter C.III.3.a). Solche Merkmale sind insbesondere
die Verwirklichung des Tatbestands einer bestimmten Einkunftsart und das Erzielen von Gewinn oder Überschuss im
Rahmen dieser Einkunftsart. Nicht die einzelnen Geschäftsvorfälle, sondern nur der auf Ebene der Gesellschaft
erzielte und ermittelte Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (bzw. Gewinn) wird den Gesellschaftern
anteilig zugerechnet.


27


a) Wandelt sich das ursprüngliche Anschaffungsgeschäft in ein Rückgewährschuldverhältnis und wird deshalb eine
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einer Personengesellschaft (z.B. im Wege des Schadenersatzes)
rückabgewickelt, wird der Anteil steuerrechtlich nicht veräußert. Die Rückübertragung der zuvor erworbenen
Rechtsstellung stellt dann keinen marktoffenbaren Vorgang, sondern nur einen notwendigen Teilakt im Rahmen
der zivilrechtlichen Rückabwicklung dar (z.B. Senatsurteil vom 16.06.2015 - IX R 21/14, BFH/NV 2015, 1567).


28


b) Ob die Rückzahlung oder Erstattung der Einlage in diesem Zusammenhang beim Gesellschafter zu steuerbaren
Einnahmen führen kann, hat der BFH, soweit ersichtlich, noch nicht entschieden. Denkbar wäre dies, wenn ein
hinreichender wirtschaftlicher Zusammenhang der ursprünglichen Einlageleistung mit Aufwendungen bestünde, die
auf Ebene der Gesellschaft zu Werbungskosten oder Anschaffungskosten geführt haben. In einem
Nichtzulassungsbeschluss hat der Senat dazu ohne Bindungswirkung ausgeführt, es handele sich jedenfalls dann
um einen Vorgang auf der Vermögensebene, wenn der Kommanditist einer vermögensverwaltenden
Kommanditgesellschaft nach Einlagenrückgewähr gemäß § 171 Abs. 1  1. Halbsatz, § 172 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs für Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft in Haftung genommen werde (Einlageleistung)
und wenn die von der Gesellschaft nicht erbrachte Zahlung bei dieser nicht zum Werbungskostenabzug geführt
hätte (Senatsbeschluss in BFH/NV 2015, 1088).


29


c) Erstattet eine Personengesellschaft ihrem Gesellschafter im Zuge der schadenersatzrechtlichen Rückabwicklung
des Beteiligungserwerbs seine Einlage, handelt es sich beim Gesellschafter ertragsteuerrechtlich um einen Vorgang
auf der Vermögensebene, der bei ihm nicht zu steuerbaren Einnahmen führt. Unerheblich ist, wie die Gesellschaft
die ursprüngliche Einlageleistung verwendet hat. Das ergibt sich mangels einer gesetzlichen Regelung aus
allgemeinen Grundsätzen.


30


aa) Die zivilrechtliche Rückabwicklung des Beteiligungserwerbs an einer Personengesellschaft wirkt steuerlich nicht
zurück. Sie verändert insbesondere nicht die persönliche Zurechnung der gemeinschaftlich erzielten Einkünfte mit
Wirkung für die Vergangenheit; diese werden dem Gesellschafter bis zu seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft
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persönlich zugerechnet. Insofern kommt es auf den Zeitpunkt des Vollzugs der Rückabwicklung (Rückübertragung
der Beteiligung Zug um Zug gegen Erstattung der jeweils empfangenen Geldleistungen) an. Der Gesellschafter wird
nur schadenersatzrechtlich, also vermögensmäßig so gestellt, als hätte er sich niemals an der Gesellschaft beteiligt.
Die Gesellschafterstellung entfällt aber nicht rückwirkend. Sie ist der fortbestehende Grund für die anteilige
persönliche Zurechnung der gemeinschaftlich erzielten Einkünfte. Vor diesem Hintergrund besteht schon im
Ausgangspunkt keine Veranlassung, dem Gesellschafter, der seine Beteiligung rückabwickelt/rückabwickeln möchte,
die Ergebnisse seiner Beteiligung aus wirtschaftlichen Gründen (ganz oder teilweise) nicht zu belassen.


bb) Die anteilige persönliche Zurechnung der gemeinschaftlich erzielten Einkünfte ist grundsätzlich nicht davon
abhängig, dass der Gesellschafter seine Einlage erbracht hat. Zwar finanziert er im Regelfall mit seiner Einlage in
wirtschaftlicher Hinsicht einen (unbestimmten) Teil der Aufwendungen der Gesellschaft und trägt sie insofern. Wird
ihm seine Einlage erstattet, ist er insoweit wirtschaftlich nicht mehr belastet. Für die steuerliche Zurechnung von
Einkünften kommt es darauf jedoch nicht an. Sie werden ihm auch dann persönlich zugerechnet, wenn er seine
Einlage noch nicht geleistet hat oder wenn sie ihm von der Gesellschaft erstattet worden ist. Für die Erstattung der
Einlage im Zuge der Rückabwicklung des ursprünglichen Anschaffungsvorgangs kann nichts anderes gelten. An der
persönlichen Zurechnung des Ergebnisanteils für die Vergangenheit ändert sie nichts.
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Ebenso wenig kommt es darauf an, wie die Gesellschaft die Einlage verwendet hat. Aufwendungen, die bei der
Gesellschaft zu sofort abzugsfähigen Werbungskosten führen, mindern den Ergebnisanteil des Gesellschafters nicht
deshalb, weil er sie unmittelbar oder wirtschaftlich getragen hat. Entsprechendes gilt für Aufwendungen, die bei der
Gesellschaft zu Anschaffungskosten geführt haben und den Ergebnisanteil des Gesellschafters in Form von AfA,
erhöhter AfA oder Sonder-AfA mindern. Auch insofern kommt es auf die Verwendung der Einlage durch die
Gesellschaft nicht an. Ein hinreichender wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Einlageleistung des
Gesellschafters und bestimmten Aufwendungen der Gesellschaft besteht nicht. Er ließe sich auch praktisch nicht
feststellen. Für die Rückabwicklung der Beteiligung und die Erstattung der Einlage in diesem Zusammenhang kann
auch insofern nichts anderes gelten.
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cc) Die Einlageleistung ist beim Gesellschafter ein Vorgang auf der Vermögensebene. Der umgekehrte Vorgang
(Erstattung der Einlage durch die Gesellschaft) berührt beim Gesellschafter ebenfalls nur die Vermögensebene und
führt nicht zugleich zum Zufluss von laufenden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Zwischen der
Erstattung der Einlage und bestimmten Aufwendungen der Gesellschaft besteht kein hinreichender
(wirtschaftlicher) Zusammenhang.


34


dd) Negative Werbungskosten liegen schon wegen der partiellen Steuersubjektivität der Personengesellschaft nicht
vor. Die Gesellschaft erzielt und ermittelt die Einkünfte; die einzelnen Geschäftsvorfälle sind ihr und nicht den
Gesellschaftern zuzurechnen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der sog. Bruchteilsbetrachtung (§ 39 Abs. 2
Nr. 2 der Abgabenordnung). Sie ermöglicht es insbesondere nicht, dem Gesellschafter Werbungs- oder
Anschaffungskosten der Gesellschaft unmittelbar zuzurechnen, denn Zahlungsvorgänge oder Geschäftsvorfälle sind
keine Wirtschaftsgüter. Erstattet die Gesellschaft dem Gesellschafter seine Einlage, fließen mithin keine
Aufwendungen zurück, die   bei ihm   zuvor als Werbungskosten abgezogen worden sind.
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Entsprechendes gilt für Aufwendungen, die auf Ebene der Gesellschaft zu Anschaffungskosten geführt haben und
bei ihr mit der AfA, erhöhter AfA oder Sonder-AfA berücksichtigt worden sind. Auch sie werden mit der Einlage nicht
in dem Sinne erstattet, dass beim Gesellschafter Einnahmen in Höhe der anteilig zugewiesenen AfA entstehen.
Dieses Ergebnis wird auch dadurch bestätigt, dass eine § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG entsprechende Vorschrift für die
Besteuerung von Rückabwicklungsvorgängen fehlt. Nach dieser Vorschrift mindern AfA, erhöhte AfA und Sonder-AfA
bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und erhöhen somit den
Veräußerungsgewinn (bzw. mindern den Veräußerungsverlust). Eine direkte Anwendung der Vorschrift kommt nicht
in Betracht, da die Rückabwicklung keine Veräußerung ist. Es entsteht auch kein "Rückabwicklungsgewinn", bei
dessen Ermittlung die AfA berücksichtigt werden könnte. Allenfalls stellt sich die Frage, ob die Erstattung der
Einlage oder andere Geldzuflüsse ganz oder teilweise als Einnahme zu behandeln ist. Dafür müsste der Vorschrift
ein allgemeiner Rechtsgedanke zugrunde liegen. Dafür bestehen indes keine Anhaltspunkte.


36


ee) Schließlich würde eine Korrektur von dem Gesellschafter mit seinem Ergebnisanteil zugewiesenen
Werbungskosten der Gesellschaft bei Einlagenerstattung auch im Gesamtergebnis nicht überzeugen. Die
entsprechenden Aufwendungen könnten nämlich auch keinem anderen Steuersubjekt zugewiesen werden und
würden sich somit im Ergebnis nicht mehr auswirken.


37


ff) Dem steht nicht entgegen, dass der BGH nach neuerer Rechtsprechung im Hinblick auf steuerliche38
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Verlustzuweisungen einen Vorteilsausgleich abgelehnt hat, wenn die Beteiligung an einem geschlossenen
Immobilienfonds schadenersatzrechtlich rückabgewickelt wird (BGH-Urteil vom 11.02.2014 - II ZR 276/12, BGHZ
200, 51, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2014, 602). Zwar geht der BGH steuerrechtlich davon aus, dass der
Erwerber die Schadenersatzleistung als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung versteuern muss, soweit damit
zuvor als Werbungskosten geltend gemachte Aufwendungen zurückgezahlt werden. Der steuerliche Vorteil werde
damit rückgängig gemacht und verbleibe dem Geschädigten nicht, so dass er ihn sich auch nicht anrechnen lassen
müsse (zustimmend Meyer, Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht ‑‑BKR‑‑ 2016, 309; ablehnend Yildirim, BKR
2014, 188). Der BGH bezeichnet die steuerliche Rechtslage jedoch ausdrücklich als unklar und weist dieses Risiko
bewusst dem Schädiger zu. Außerdem müssten die Zivilgerichte zeitnah abschließend entscheiden können. Der
Senat versteht diese Ausführungen so, dass der BGH keine abschließende Entscheidung darüber getroffen hat, ob
die Schadenersatzleistung bei Rückabwicklung der Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds steuerbar
ist. Danach besteht für eine Anrufung des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes keine
Veranlassung, weil der Senat nicht von der Rechtsprechung des BGH abweicht (§ 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Wahrung
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes).


4. Nach diesen Maßstäben erweist sich das angefochtene Urteil im Ergebnis als zutreffend (§ 126 Abs. 4 FGO).39


a) Soweit der Kläger die Rückzahlung seiner Einlage zuzüglich Agio (Zug um Zug gegen Rückübertragung seiner
Beteiligung) geltend gemacht hat, führen die dafür angefallenen Rechtsberatungskosten bei ihm nicht zu (Sonder-
)Werbungskosten. Die Rückzahlung der Einlage hätte bei ihm nicht zu steuerbaren Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung geführt, sondern die Anschaffungskosten für seine Beteiligung gemindert. Mangels eines steuerbaren
Veräußerungsvorgangs hätte sich dies jedoch steuerlich nicht ausgewirkt. Für das Agio gilt nichts anderes. Es
berechtigt zwar nicht zum Gewinnbezug, erhöht jedoch wie die Einlage das Eigenkapital der Gesellschaft.
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b) Ohne Rechtsfehler hat das FG die Rechtsverfolgungskosten auch nicht deshalb zum Abzug zugelassen, weil sich
der Kläger von einer gescheiterten Investition lösen wollte. Die Senatsrechtsprechung zu den
Aufgabeaufwendungen (s. oben II.1.b) ist im Streitfall nicht einschlägig; sie betrifft nur die Fälle   vorab
entstandener   vergeblicher Werbungskosten - d.h. solcher Aufwendungen, die anfallen, bevor mit dem Aufwand
zusammenhängende Einnahmen erzielt werden. Hat der Steuerpflichtige dagegen den objektiven Tatbestand des
§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bereits verwirklicht (und mithin Einkünfte erzielt) und will er die Quelle nunmehr
abstoßen, wird sein Handeln davon bestimmt, keine Einkünfte mehr zu erzielen. Seine diesbezüglichen
Aufwendungen dienen dann nicht mehr der Erzielung und Erhaltung von Einnahmen. Wäre die Fallgruppe "Lösung
von einer gescheiterten Investition" auf Sachverhalte nach der Erzielung von Einnahmen anwendbar, kämen
Veräußerungskosten praktisch nicht mehr in Betracht.


41


c) Ebenfalls ohne Rechtsfehler hat das FG darüber hinaus erkannt, dass der vom Kläger geltend gemachte
entgangene Gewinn (entgangene Zinsen aus einer alternativen Geldanlage) allenfalls zu Einnahmen aus
Kapitalvermögen geführt hätte, die nicht Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung sind oder
hätten sein können. Demgemäß könnten auch die anteilig darauf entfallenden Kosten der Rechtsverfolgung
jedenfalls nicht als Sonderwerbungskosten gesondert festgestellt werden.


42


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO, die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit der
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen beruht auf § 139 Abs. 4 FGO. Die Beigeladene hat keine Anträge
gestellt und nicht erheblich zur Lösung des Falles beigetragen.
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